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Kapitel 1° Vorbemerkungen
DIie Tatsache, daß WIL Österreich staatliche organisatorische

Normen qauf dem Rechtsgebiete der eligion aben, Tklärt sich
2US dem geschiıichtlichen Verhältnis zwischen Staat und Kirche

uUNsSseTEeIN Lande und AaUS der Notwendigkeit gecn der STUNd-
satzlıchen Gleichberechtigung der gesetzliıch anerkannten Re-
lıgionsgesellschaften ıne Abgrenzung zwıischen diesen OIzZzu-

nehmen”).
Beide Umstände auch Lür dıe chalfun NSseTrTes sStaa

lıchen Rechtes auf dem Gebiete der ‚„‚Religionszugehörigkeıt" nd
der „relıgı1ösen Kindererzıehung maß  &!  ehbend

Der Ausdruck „Religion'‘‘, der sıch den beiden Begriffen
Auchfindet 1st jJuristischer Betrachtung keineswegs eindeutig

die österreichischen Rechtsvorschriften, die sich mıiıt gelegen-
heıten der elıgıon befassen, WEe1lsen diesem Belangekeine e11N-

heitlichen Bezeichnungen oder eindeutigen Auslegungsmöglich-
keıten auf“).

In den eısten Fällen handelt sıch bei der „Religi0ns-
zugehörigkeıt‘ die Verbundenheıt mıt Personenkreıs,



ZU Ausdruckder einen gleichartigen Gottesglauben „Religion’ —«
bringt („bekennt‘) ; WIL sprechen da VO Religionsbekennt
1L oder relig1ösen Bekenntnis und, WEeNn SCIHEUECEK SCc1ICh

wollen, VOIl der Zugehörigkeit Religionsgemeinschaft
Letzteres hat ZU  — Voraussetzung, daß der ‚„‚Bekenner uch VOIN

der Religionsgesellschaft ach iıhren Grundsätzen aufgenommen
worden ist”). In Österreich ist der staatsrechtlich vollendete
Iypus Religionsgemeinschaft die „gesetzlich anerkannte
Kıirche oder Religionsgesellschaft‘“).

1ne solche ellung en derzeıt dıe Katholische Kirche
ıhren verschiedenen Rıten (von denen derzeıt Österreich der
rOömische byzantınısche und armenısche praktische Bedeutung
aben) dıe Kvangelische Kirche (Augsburger un Helvetischen
Bekenntnisses) die Griechisch-orientalische Kırche, die Israe-
litische Keligionsgesellschaft un dıe Altkatholische Kirche”)

In besonderen FKällen beziehen sıch die Rechtsvorschrıften
reliıg1ösen Angelegenheıten nıcht auf dıe Zugehörigkeıt
Religionsgemeinschaft sondern bloß auf dıe persönlıche LEın
stellung des Menschen ZU. Gottesbegriuf Es kann sıch €l

e Prıvatreligion (um posıtıven Gottesglauben ohne
des einzelnen handeln oder 180081 111e „ Welt-ekennerkreis)

anschauung (mit mehr oder er bestimmten Begriffen
Diesseits und Jenseits) des Einzelmenschen oder Personen-
STUPPEe Diıe Bewohner 1ScCTes Staates, die unter die enann{tien
cl Iypen fallen werden der österreichischen Kechtssprache
Jetz qals ‚„‚Personen ohne relig10ses Bekenntnıs bezeichnet”)

Im Titel dıeser Abhandlung 1ST VO ‚‚Österreichischem‘” Recht
die Rede DIies trıfft be1ı dem 1er behandelten Kechtsgebiet 1Ur

formeller Hıinsıcht da C111 TOLLE1L der Vorschriften
Deutschland stammt und während der nationalsoz.ialıstıschen
Herrschaft den Rahmen der weiterhelassenen österreichischen
Vorschriften hineingezwängt worden ist‘)

Kapitel Rechtsquellen
Die Hauptnorm uns KRechtsgebiet stellt das Deutsche

Reichsgesetz uüber die relıg1öse Kindererziehung VOIL Juli 1921
Deutsches RGBI 939 dar, welches durch diıe Vdg Vo März
1939, GBI Land Österreich, Nr mıt Wirksamkeit
VOIN Maärz 1939 Österreich K  ft gesetzt worden ist (es
wird künftig 1er als Reichsgesetz bezeichnet)

Damıiıt wurden auch die dem KReıichsgesetz entgegengesetzten
Bestimmungen des österreichischen Gesetzes Vonm Maı 1565
RGBI Nr 46 („wodurch dıe interkonfessionellen Verhältnisse der
Staatsbuürger den darın angegebenen Bezıehungen geregelt
werden.‘) außer Kraft gesetzt (S der Vdg.) Der ıte des
Reichsgesetzes ıst CNn  5 gefaßt weıl e5 sich keineswegs Jediglıch
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mıiıt Erziehungsfragen beschäftigt. Es muß vielmehr auch A
Grundnorm LUr die Feestsetzung der Religionszugehörigkeit der
Kınder angesehen werden Sovıel WIT AUS SCINET Entstehungs-

sollte es ach Meiınung der der Gesetz-geschichte W1ISSeNHN

gebun Beteılıgten seinerTzeıt Deutschland 1Ur privatrechtlichen
Charakter aben, nämlich die efugn1s der Erzıiehungsberech-
tıgien quf relıg10sem Gebiete regeln? Wiıe erwähnt hat das
Gesetz diesen Rahmen überschritten Es regelt teıls miıttelbar,
teıls unmittelbar die öffentlich rechtlichen Verhältnisse der Re-
ligionszugehörısgkeıt und hat dadurch auch dıe iIruheren öffent-
ıch rechtlıchen Bestimmungen des österreichischen Gesetzes AUS

15868 SOWEeEIT S16 entgegenstanden derogıert
Der TUN: ZU  — Finführung des Reichsgesetzes Jag einerseıts
dem damalıgen allgemeinen Bestreben das Oösterreichische

ec. dem deutschen anzugleichen, anderseıts der relig10nS-
polıtıschen Absıicht der achthaber, dıe VON ihnen pr  e
Kiırchenaustrittsbewegung ZzUu fördern, welchen Zwecken das (Gresetz
Aus 1568 das Religionswechsel der Kınder Alter VOINL

bıs Jahren nıcht zuließ hinderlich WAar

Das Österreichische Gesetz (11L15 158685 (künftig ler als ‚‚Inter-
konfessionelles Gesetz bezeichnet 1st 1UT den Bestimmungen
die dem Reichsgesetz entgegenstanden, qußer Ta gesetzt worden

uberdem 1st das Inter-In SCeCiINnNeN übrıgen Teılen g1ilt noch**)
konf Gesetz auch den aufgehobenen Teıilen noch heranzu
zıehen, WeNn sich die Beurteilun VO Rechtsverhältnissen
aus der eıt VOTLT dem März 1939 handelt

Der Hauptunterschied zwıschen den beıden Gesetzen J1€e
darın, daß das Interkonf Gesetz C1INeEe gesetzlıche olge der Kınder
ez  1C. der Religi1onszugehörigkeıt kannte, während das Reichs-
gesetz dies grundsätzlich blehnt und den Erziehungsberechtigten,
beziehungsweılse dem Vormundschaftsgericht dıe Regelung uüber-
1äßt**).

Das Reichsgesetz zeichnet sıch keineswegs Urc. besonderen
Geist oder durch Gesetzestechnık AaUS, hat keine beiriedigende
Lösung der interkonfessionellen Fragen gebrac Bemerkenswert
ıst der große Einfluß des Gerichtes 111 dıesen Dıngen Dieser geht

weıt daß dıesem bestimmten FKällen das TieL uber dıe
erzieherische Brauchbarkeit eligıon oder Weltanschauung
zugesprochen wird**).

Es MUu. jedoch {estgestellt werden, daß das gegenständliche
RKechtsgebiet den schwierigsten überhaupt gehört und 11 all-
seits befriedigende Lösung Urc. die staatlıche Gesetzgebung ohl
nıemals eIunden werden annn

Als weıtere Rechtsquelle auf dem Gebiete der n E  relıg1ösen Eir-
zıehung kommen die Schulvorschriften Betracht insbesondere
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die in der Sphäre des Osterreichıschen Reichsvolksschulgesetzes
lıiegenden Gesetze und Verordnungen. Diese Vorschriften sınd
unter dem Hitlerregime Z Teıl auch quf relig1ösem Erziehungs-
gebhıet abgeändert worden Wichtig i1st dieser Hıinsicht das
Gesetz ber Maßnahmen quf dem Gebiete des Schulwesens
Österreich GBI Land Österreich NT 121 AUS 1939 welches
mıt Februar 1939 Ta getreten 1St) Es bezweckte
erster Linie, en Pflichtcharakter des Religionsunterrichtes und
der relig1ösen Übungen abzuschwächen. Es stimmt dieser Hın-
sicht mıt dem RKeichsgesetz überein.

Als Quelle für das rzıehungsrecht kommen auch dıe Oster-
reichischen bürgerlichen Rechtsvorschriften Betracht insbeson-
dere das Allgemeine burgerliche Gesetzhuch ABGB Y Schließ-
ıch en weıtesten Sinne als Erziehungsrecht auch die
staatlıch anerkannten Normen der Kıiırchen un: KRelıgionsgesell-
schaften gelten die die relıg1öse Erziehung etreffen*?

Kapitel 1e Religionszugehörigkeit
Das Keichsgesetz welches WIC vorhın erwähnt diıe aupt-

für dıe egelung der KReligionszugehörigkeit Österreich
darstellen sol11*®), sieht vornehmlichste Aufsgabe darın den
Personenkreis festzulegen, der hber die relıg1öse Erziehung
Kındes verfügen at Auf die Feststellung der KReligionszuge-
hörıgkeit selbst wird 1112 Gesetz NUu  — bestimmten Fällen Bedacht
genommen*“‘) ıne relig1öse Erzıehung Se{iz jedoch OÖTaus, daß
der Erziehungsberechtigte sıch daruber schlüssig ist welchem
Sinne dieser Hinsicht quf dıe Kindesseele einwırken ıll

Sinne der Lehren gesetzlich anerkannten Kirche oder
Religionsgemeinschaft, e1ines anderen. relig1ösen Bekenntnisses
oder ach den Grundsätzen irgendeiner ‚, Weltanschauung‘“‘. Der
auf diesem Gebiete undgemachte Erziehungswille bedeutet also.
grundsätzlic. auch die egelung der Religionszugehörigkeit des
Kindes*®), soweıt nıcht och bestimmte formelle andlungenHPC das Gesetz vorgeschrıeben sınd (siehe Kapitel 5)

Wie bereits angedeutet wurde, muß sich die „Religionszuge-
hörigkeit“ nıcht qauf dıe Mitgliedschaft gesetzlich er-
kannten Kirche oder Religionsgesellschaft erstrecken, S16 ann:
sıch qauf irgend eiInNn Bekenntnis, auf einNne „NIicht bekennt-
nısmäßige Weltanschauung‘‘ bezıehen. Was unter dem letzteren
Begri{ff zZzuUu verstehen ist, Wa  — auch Herkunftsland des Reıchs-
Setizes dunkel geblieben””) . Der Begriff „ Weltanschauung“‘ isderart dehnbar, daß darunter SC.  1e€  ich auch völlıge Desinter-
essiertheit 1l relıg1ösen Dingen verstanden werden ann.

Urc. dıese Bestimmung wıird indırekt ZU. AUSCTUC. ebracht,
daß der Erziehungsberechtigte ach heutigem staatlıchem Recht



nıicht verpilichtet werden kann, as ind Osılıven
Gottesglauben erzJı]ehen. In diesem Punkte steht da Reichs-
gesetz Gegensatz den Bestimmungen der MN 139 un 140
ABGB., die VO  — der Verpilichtung der Eltern Ur relıg1ösen Er-
zıechung der Kinder ausgingen“”).

Der Gesetzgeber War sıch ohl bewußt, welche eIilahren
durch diese Erzıiehungsireiheit der seelıischen Entwicklung der
Kinder bereıte Er hat deshalb besondere orgfa. darauf VerL

wendet den KreIis der Verantwortlichen abzugrenzen
Kapitel Die verfügungsberechtigten Personen

Über die relig1öse Erziehung, also qauch ber die Relıg1onszu-
gehörıgkeıt des Kındes, „bestimmt dıe freie Eimgung der Elltern

SOWE1L ıhnen das ec und dıe Pihcht(S des RKeichsgesetzes
zusteht für dıe Person des 1ndes sorgen“*) Dieser Vorschriit
1sST nıcht vıel Gewicht beızulegen, weıl S16 durch dıe nachfolgen-
.den Bestimmungen erheblich eingeschränkt wIird

DIie „freie inıgung“‘ hat namlıch keine Bındung der Eltern
ZUuU  ” Aa Abgesehen davon S1C als jederzeıt wıderruflich
erklärt und auch durch den Tod Ei'hegatten gelöst wıird
bestimmt das Gesetz och aqusdrücklich daß Verträge -uüber die
relıg1öse (weltanschauliche) Erziehung Kındes ohne burger-
lıche Wirkung sınd des Gesetzes)*®).

Ferner wird Testgelegt, daß Falle, aqals 1Ne freie Finıgung
nıcht oder nıcht mehr besteht (Z WENN die Ehegatten anderer
Meinung geworden sind) auch für dıe relig1öse Erzıiehung die
Vorschriften des bürgerlichen Gesetzhbuches ber das e und
die Pflicht für dıe Person des Kiındes SOTSECNH, elten
haben“* daß solchen Falle schließlich der W ille
des Vaters ausschlaggebend iSt“ 7: der das 1ın 112 relig1ösen
Bekenntnis oder ‚, Weltanschauung"” erziehen zann. ES
ann jedoch während bestehender Ehe VO keinem Elternteil
oOhne die Zustimmung des anderen bestimmt werden, daß dus
ind anderen als dem Ur eıt der Eheschließung
SCMEINSAIMEN Bekenntnis “n oder E1 anderen Bekenntnis a1ls
bisher erZoOgen werden so11*“) Wiırd dıe Zustimmung des anderen
Elternteiles olchen Falle nicht erteilt”®), ann die
Vermittlung oder dıe Entscheidung des Vormundschaftsgerichtes n
beantragt werden —— x Ü‚yAy Für dessen Entscheidung sınd dıe Zwecke
der Erziıehung maßgebend””) Vor der Entscheidune hat das Vor-
mundschaftsgericht die Ehegatten SO WI1®e erforderlichenfalls Ver-
wandte, Verschwägerte und die Lehrer des Kındes ZuUu hören, weNn

ohne erhebliche Verzögerung oder unverhältnısmäßige Kosten
geschehen annn Das ind auß 111 olchen gerichtlichen
Verfahren gehört werden, das zehnte Jahr vollendet
hat }



Fälle, Er ehun
Vormund oderKurator beteiligt ist,WITrd I1 des Keichsgesetze
Tolgendes bestimmt:

dem Vater oder der Multter das ec. un dıe fliec.
fur dıie Person des Kindes SOTgEN, neben dem Kınde
bestelltenVormund oder Pileger A geht be1i Meınungs
verschiedenheıit ber die Bestimmung des religı1ösen Bekenntnisses,

dem das Kind erzogen werden soll die Meinung des Vaters
der der Mutter®®) VOT, sSe1 denn, daß dem Vater oder der
Multter das eCc. der relig1ösen rziehung quf TUn des 1785
BGB34) eNtIzogen ist.

Steht dıe orge für die Person Kındes Vormund
der Pfleger alleıin: Z hat dieser auch ber die relig1öse
Erziehung des Kındes estimmen”®° Er bedarf azu der Ge-
iehmigung des Z7ormundschaftsgerichtes*“\ Bezuglich des ze11cht-
lichen Ermittlungsverfahrens gelten wıeder dıe oben dargestellten
Rıchtlinıien (Anhörung der Beteıilıgten, insbesondere des uber
zehn Jahre alten Kindes). er der Vormund, och der
Pfleger können 1116 schon ©  o Bestimmung 1ıber dıe reli-
O Erziehung andern.&)

Der. des Kindes ıst gemä. des KReichsgesetzes 111

Tolgenden Fällen maßgebend:
Hat das Kınd das zwoölfte Lebensjahr vollendet, annn

nıcht Se11E1 W ıllen anderen Bekenntnis als
bhısher erzogen werden.?5

Nach der Vollendung des ebensjahres steht jedermann
ekenntnis sıchC1ıe FEntscheidun: darüber ZU welchem

halten wıll 2 enauer 1sSt die och geltende Bestimmung des
Art des Interkonf Gesetzes, welche besagt ‚„„‚Nach vollendetem

Lebensjahr hat jedermann ohne Unterschied des Geschlechtes
d1ıe freie Wahl des Religionsbekenntn1isses ach SCcC1i1Ner CISCHNEN
Überzeugung un ıst diıeser freien Wahl nötigenfalls vVvon der
Behörde schutzen erselbe darf sıch jedoch ZU  — eit der
Wahl nıcht eE1INEINN Geistes- oder Gemütszustand befinden,
welcher die C1ISCHNE Ireie Überzeugung ausschließt.‘“*9) In Fällen
letzter Art gelten dıe Rechte der Erziehungsberechtigten weıter.

Kapitel Die formalrechtlichen V oraussetzungen der
Religionszugehörigkeit

Im vor1ı1gen <apıtel wurde davon gesprochen,
Jetzt ist dıebei der Religionszugehörigkeit maßgebend ıIst

rage Z untersuchen, welcher Form dieser recht-
mäßıg quszudrücken ist

Das Reichsgesetz gibt darüber keinme Auskunft Diese Fragen
sollten ach den eutschen landesgesetzlichen Vorschriften behan-
delt werden*5 In Österreich elten diesem Punkte 1le Bes1i1m-

; FNeo. -DPT. Quartalschri£t‘‘ III 1947
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MUungen des Interkonf. Gesetzes weiter.DIe betreffenden Vor-
schritten des Gesetzes beziehen sıch jJedoch 1LUFr qauf dıe Zuge-
hörıgkeıt gesetzlich anerkannten Kirche oder Religions-
gesellschait und ehandeln die Frage VO Gesichtspunkte des.
Religionsaustrittes oder der Keligionsveränderung n

In Art des Interkonf Gesetzes ı1st angeordnet daß der
Austritt AaUus anerkannten Kırche oder Keligionsgesellschaft
HUr dann gesetzliche Wiırkung habe (d für den Staatsbereich:
gelte) WenNnn der Austretende diıesen der polıtischen Behörde
meldet 7} DIe Behörde hat die Anzeige dem Vorsteher Oder
Seelsorger der verlassenen Kirche oder Religionsgesellschaft ZÄL
ubermitteln n E Den Eintritt 111 Cd1e neugewählte Kırche oder Reli-

.® gıionsgesellschaft mu der Eıntretende dem betreffenden Vor-
steher Oder Seelsorger persönlich erklären

Die rage des Krsteimtriıties 116 Kelıgionsgesellschaft 15
staatlıch nıcht eregelt. Dieser Eıntritt ıst staatlıcherseılts keine
orm ebunden, bwohl diese später einmal für die rage des

Es istBewelses der Zugehörigkeit VO  — Bedeutung SCe1INn könnte
er anzunehmen, daß die Fuintrittsftorm i1ne innerkırchliche-
Angelegenheit 1StT qauf dıie auch der Staat Zweifelsfällen heı
auftauchenden Kechtsiragen der KeligionszugeKörigkeit Bedacht

nehmen hätte2 daAls Grundsatz hat jedoch gelten,
keine eigenberechtigte Person ihren ıllen 1ne Kırche-
oder Religionsgesellschaft aufgenommen werden . ann und da
aber auch keine Kirche oder Religionsgesellschaft CZWUNSCH
werden kann 1Ne Person als ıtglie aufzunehmen Von diesem
Gesichtspunkte AUS Sınd auch dıe staatlıchen Bestimmungen 7U
beurteılen daß die Anhänger gesetzlich anerkannten Be-
kenntnisses zugleic. auch Mitglieder der betreffenden kırchlichen
Gemeinde sind”.) Dies g1ilt auch ur Ausländer, dıe sıch Ösler-
[ eich nıederlassen

Der Austrıtt AaUS Bekennerkreis gesetzlich nıcht
anerkannten Keligionsgemeinschaft oder der Eintritt SG
chen hat ach der derzeitigen Kechtslage für den Staat keine
rechtliche Bedeutung, da e1in solcher Bekennerkreis rechtlich nıcht
exıstiert Der Staat 1STt zufolge der geltenden Kultusfreiheit }
verpilichtet die usübung des Bekenntnisses gestatien und
auch zuzulassen, daß siıch die Anhänger für ihr Bekenntnis
betimmte Bezeichnung wählen soferne diese Bezeichnung nicht

diıe öffentliche OÖrdnung oder die guten Sitten verstößt DIie
Bezeichnung des Bekenntnisses kann auch den staatlıchen
Matriken oder Ssonstigen Urkunden aufgenommen werden 47)
Personen ingegen, die Privatreligion Oder ‚, Welt-
anschauung‘‘ uldigen, dürfen sich Matrıken oder Urkunden
nıcht als nhänger relıg1ösen Bekenntnisses bezeichnen, Aa
S1C hıefür die begrifflichen Voraussetzungen nıcht erfüllen 48)



ling rerziehung‚gehö
Im Zusammenhang mıit dem Ein- und Austritt steht die schon

mehrfach berührte rage, welche Behörde In Streitfällen ent-
scheiden hat

Das Reichsgesetz bestimmt In ST daß für Streitigkeiten QUS
dıesem Gesetz das Vormundschaftsgericht*®) zuständıg Ist. {iese
Vorschrift bezıeht sıch Ssomıit DE auf Streitigkeiten, be1 denen e

siıch darum handelt, ob jemand berechtigt ist, ine Verfügung
Her die relıg1öse Erzıiehung einer Person, insbesondere ber diıe
Zuwelisung derselben einer el1g10N oder W eltanschauung, zı

treffen, wohbel das Gericht selhst in bestimmten Fällen 1ne solche
Verfügung erlassen kann.°*)

Wenn sıch jedoch darum handelt, ob jemand ach staal-
lıchem Recht qals Angehöriger einer gesetzlich anerkannten Kıirche
Oder Religionsgesellschaft ZUu gelten hat:) dann iıst ur Entsche1i-
dung ach WIe VOoO  \ dıe staatlıche Kultusaufsichtsbehorde (ın erster
Instanz dıe Bezirkshauptmannscha{i{t, der Stadtmagistrat oder CIS
Magistratische Bezırksamt) zuständıg, welche allenfalls vorliegende
erfügungen des Gerichtes Ur Grundlage ihrer Entscheidung
nehmen wird.””)

In Fragen der Zugehörigkeıit Z einem gesetzlich nıcht aner-
kannten religiösen. Bekenntnis, einer Privatreligion oder Zzu

einer ‚, Weltanschauung‘‘ wiıird siıch dıe Kompetenz der Kultusauf-
sichtsbehörden in der Freststellung erschöpfen, daß dıe betreffen-
den Personen keiner gesetzlich anerkannten Kırche oder Reli-
g1onsgesellschaft angehören und daß ihnen dıe Kechte zukom-
INCH, die sıch aUus der geltenden Glaubens-, Gewissens— un Kultus-
r9iheit ergeben.

Kapitel Die religiöse Kindererziehung IM besonderen

Zufolge des erwähnten eigenartiıgen uibaues des Reichs-
gesetzes mußten be1ı der Besprechung der Religionszugehörigkeıt
zumeıst auch Fragen der relig1ösen Kindererziehung 111 allge-
meilinen behandelt werden. Es bleıibt 1Ur och die Erörterung der
Fragen übrig, dıe sich mıt der religı1ösen Erziehung 1m besonderen
ohne Rücksicht auf die Religionszugehörigkeit) befassen.

Miıt der Vollendung des vierzehnten Lebensjahres eines Kin-
des hoören die Erziehungsrechte der Eltern gegenüber dem 1n
grundsätzlich nıicht auf“) S1e gelten in der ege bıs ZU. Er-
reichung der Großjährigkeıit des Kindes (S K72; ABGB Es ergibt
sıch daraus, daß die KXinder Ur in den Fällen, ın denen sS1e UrCc.
Gesetz oder durch richterlichen Spruch von der eiterhichen ETr-
ziehungsgewalt befreit werden, ach eigener Enitschließun VOL-

€  en dürfen. Wir en solche Ausnahmen VO  e} der Erziehungs-
gewalt 1n der rage der Religionszugehörigkeit vVvon vierzehn jährı-
SCNh, Ja SOSATr Vo  b _zwölf Jährıgen Kindern kennengelernt®*). er

15°



Bestimmung RKRe igionsbekenntnisses e1in indes
aber ochviele Wege der relig1ösen. Kindererziehung.

Als C111 Mittel ZU relıg1ösen FErzıehung wurde schon seıt qlters-
ucC. uUuLNser ABGBher der Religionsunterricht angesehen®”)

hatte 139 dıe Pflicht der Eiltern aufgestellt den Kındern
Unterricht der Religion angedeıhen lassen DIiese Bestim-
INUNS 1St W IEe schon erwähnt durch das Reichsgesetz he-
deutungslos geworden, weıl dıe Verfügungsberechtigten das Kınd
auch 111 e1iNer nıchtreligiösen Weltanschauung erzıiıehen können,

der keinen Heligionsunterricht 1111 Sinne des ABGB gibt”®)
Kur den schulmäßigen Religionsunterricht bestehen besondere

staatlıche Vorschriften. Auch das Reichsgesetz befaßt siıch CISENS
aıt dem Kelıgionsunterricht un er.  16 der Abmeldung VO  u
diesem Unterricht C1INe€e wichtige abnahme und stellt hilefür be-
sondere Kegeln au In srundsätzliıcher Übereinstimmung mıiıt
dem Keichsgesetz hat aqauch das Gesetz ber Maßnahmen auf dem
Gebiete des Schulwesens Österreich aUS dem Jahre 1939 1Ne

Abmeldung VO KReligionsunterricht vorgesehen.
Auf dem Gebiete des Keligionsunterrichtes iinden WIL auch die

zweiıte gesetzliche usnahme”*®) VO  a} dem elterlichen Erziehungs-
rechte gegenüber MinderJährigen: ach vollendetem Lebens-
jahre steht dem chüler selbstverständilch, W den
notLigen Vernunftsgebrauch besıtzt fre  l; sıch auch S den
Wiıllen der Eltern VO. Religionsunterrichte abzumelden”®) .

Gemäß den Osterreichischen Schulvorschriften wird an en
öffentlichen chulen der RKeligionsunterricht NUur Bekenntnis
der gesetzlıch anerkannten Kirchen und Keligionsgesellschaften
erteilt”®) Er WIrd VO  ; diesen auch besorgt®*) eligion ist für dıe
Schüler des betreffenden Bekenntnisses®“), die nıcht ordnungs-
mäßıg abgemeldet worden sind”®), Pflichtgegenstand Versäum-

111 diesem Gegenstande unterliegen der eichen Ahndung
WI1e die Versäumnisse anderen Pflichtgegenstand®*)

ucC die sogenannten „religiösen Übungen‘ fallen das Ge-
1et der relhigiösen Kindererziehung. ach der derzeitigen Rechts-
Jage sınd die relıgiösen Übungen der Schule nıcht ‚„obliga-
torisch‘®>).

Bei der Wahl der Schule können gleichfalls Probleme der
relıg1ösen Kındererziehung auftauchen, insbesondere be1ı der
Frage, ob C111 Kınd 1Ne weliliche oder konfessionell Schule be-
sıchen soll, ob prıval (1m häuslıchen Unterricht) unter-
wel sei°®). uUuC. für solche Entscheidungen gelten dıe Regeln
des Keichsgesetzes'- bezüglich der Zuständigkeit der Erziehungs-
berechtigten. Die Altersgrenzen des Kindes (von und Jah-
ren) plıelen l1er keine Rolle®“ ingegen 1st bei der Wahl
Schule, dıe bestimmten eru (z Priesterberuf) füh-
en soll das Lebensjahr des Kindes wıeder VO Bedeutung®®



cigkei
el VeTSs auch alb CTE

Fragen der religı1ösen Erziehung rechtlich Vo Bedeutung C111

Dies ist nicht 1LUFr der Fall, WeNnnsıch die Erziehungsberechtigten
uüuber den Umfang des religı1ösen Lebens des Kindes nıcht EINISCH
konnen (Z hinsichtlich des Gottesdienstbesuches oder des
mpfanges VO Sakramenten) solche Fragen werden auch dann

lösen SCHN, WEl uüuber den gesellschaftlichen Umgang des
Kındes, die Teilnahme Vereinsveranstaltungen entschiıe-
den werden soll Hıer gelten gleichfalls die Zuständigkeitsregeln
des Keichsgesetzes, die erwähnten Altersgrenzen des Aındes SpP
len keine Rolle, soweıt nıcht die Glaubensfreiheit des relig10nS-
inüundıgen Kindes berührt wird®®).

Daß dem Staate HTG das Reıichsgesetz weitgehende Rechte
11i der relig1ösen Kindererziehung eingeraäumt worden sind,
wurde be1i der Besprechung der Befugn1sse des Vormundschaf{ts-
gerichtes festgestellt‘®). Auch bei der Unterrichtsgestaltung
außerhalb des Religionsunterrichtes hat der Staat großen Eindluß
auf dıe relig1öse Entwıcklung des Kindes

Die kirchliche Erziehungsgewalt ist dem Reichsgesetz
wenn H1a VOLN der Erwähnung des Religionsunterrichtes bsieht

nıcht esonders hervorgehoben. Damit ist aber nıcht gesagt,
daß ach österreichischem staatlıchen Recht dıe Kirchen ınd
Keligionsgesellschaften 111 dıeser Hinsicht grundsätzliıch a  S  s  Ql  C-
schaltet sınd. Die Grundregel des och geltenden Reichsvolks-
schulgesetzes, dıe Kinder sittlich-religiös erziehen sınd,
hbezıeht sıch quf Religi0sıtät Sinne positiven Bekennt-
nisses‘8 SC  1e.  1C. bezeugt dıe privılegierte €  Uun: der SEC-
setzlich anerkannten ırchen und Religionsgesellschaften, daß der
Staat den iıhnen qnvertrauten Seelsorgeaufgaben besondere Be-
deutung zumıßt nd S1e damıt aqals geeıgnete Erziehungsfaktoren
anerkennt“‘).

Anmerkungen:
Selbst Ländern, denen rennun VOI aa und Kirche

errsCc en WIL qauftf dem gegenständlichen Gebiete staatlıc  üe
Normen: vgl Rothenbücher, Dıie rennun: VO.  — aX und
irche, 1908, 438 {I£t.

ZUE diesen Fragen Haf R KOöstler („Religion und e  10NS-
L1genossenschaft“ und „Grundfragen des Konkordats-Eherechtes‘‘

Uur1s ättern, Jahrg. eingehend ellung genommen.
Nach den Bestimmun: des Staatsvertrages VO  [ St. Germa:iın,

(ATL. hat jeder eigenberechtigte Einwohner
das eC. öffentlich oder privat jede ATt Glauben, eligion oder
Bekenntnis Tel ben (— KultusIfreiheit), soferne deren bung
nicht mi1t den uten en oder der öffentlichen Ordnung Ver-=
einbar 1ST. Öffentliche Ordnung edeute hilier „Öffent-
liche Rücksichten“ Sie W insbesondere als CAranke zwıschen
den einzelnen Religionsgesellschafiten hervor und spielt bei der
Abgrenzung des „Ausschließlichkeitsrechtes“ der gesetzlich aner-
kannten Kirchen und Religionsges  schäften 1iNe Rolle vgl Hos-



Hos nge ONSZUS Orı e1it CR ieh

linger, Das AusschließlichkeitsrechtHöslinge:  onszugehöri|  eit  CFE  ieh  1ihgé£‚ . bäs Abse Cal nNehre er dr 'fReiigiöiiägéséllséhäftéfié'  Österr. Juristen-Zeitung, 1947, Nr. 16. Die Kultusfreiheit kann jedoch  in Österreich nicht unter Berufung auf die Glaubens- und Ge-  wissensfreiheit (Art. 14 des Staatsgrundgesetzes, RGBIl. 142/1867)  dritter Personen in der Weise eingeschränkt werden, daß je-  mandem die grundsätzlich zulässige Religionsübung verboten wird,  damit andere nicht in ihren (religiösen oder areligiösen) Gefühlen  gestört werden.. Die gegenteilige Ansicht wurde insbesondere in  der nat.-soz. Zeit unter dem Schlagwort „Öffentliche Entkonfes-  sionalisierung‘“ (E. R. Huber, Verfassungsrecht, 2. Aufl., S. 496)  vertreten. Anklänge finden sich auch bei Fr. Fleiner, Schranken  der Kultusfreiheit, Ztschr. f. Schweizerisches Recht, 1904, S. 23 ff.  Als wichtige Schranke der erwähnten -Freiheitsrechte haben auch  die Bestimmungen des Strafgesetzes über die Strafbarkeit feind-  seligen oder beleidigenden Verhaltens gegenüber Religionen zu  gelten (88 122, 153, 302, 303 und 496 StG.), vgl. Köstler, Die re-  ligionspolitischen Bestimmungen des Friedensvertrages, Ztschr. f.  Öffentl. Recht, II, S. 332; Rittler-Lammasch, Lehrbuch des österr.  Strafrechtes, 1938, II, S. 196 {ff.  °) Vgl. 8 3' des Ges. RGBl. 68/1874; Erk. des Verw. GH. Slg.  9161/1912, 11255/1916. Siehe auch H. Rieder, Staat und Kirche nach  modern. Verf. Recht, 1928, S, 130; A. Hagen, Die kirchliche Mit-  gliedschaft, 1938; S. 42 ff.  *) Der Ausdruck wird in der österreichischen Gesetzesspfache  (in den „Verfassungen’‘) seit 1848 gebraucht, so auch im Staats-  grundgesetz aus 1867, Art. 15. Es handelt sich um privilegierte  Religionsgemeinschaften, denen vom )Staate öffentliche Steilung  zugesprochen wurde. Sie haben verschiedene öffentlich-rechtliche  Funktionen zu versehen (z. B. bezügl. des Religionsunterrichtes an  den öffentlichen Schulen). Die Voraussetzungen für die Anerken-  nunNg von Religionsgesellschaften und die Regeln für die Staats-  aufsicht stellt das Gesetz vom 25. Mai 1874, RGBI. 68, auf; Lehre,  Kultus, Einrichtung und Bezeichnung dürfen nicht rechtswidrig  oder sittenverletzend sein, die Errichtung und der Bestand wenig-  stens einer ordnungsmäßigen Kultusgemeinde muß gesichert sein.  Die’' Kultusgemeinde muß also in der. Lage. sein, als öffentlich-  rechtliche Körperschaft entsprechende Aufgaben zu übernehmen.  Die Beurteilung dieser Voraussetzung liegt  im Ermessen. des  Unterrichtsministeriums (vgl. Beschluß des Verw. G. H. v. 29. April  1889, Slg. Exel, II, 1629). Ansonsten wird die Ansicht vertreten,  daß bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen ein Anspruch  auf Anerkennung bestehe; vgl. L. Adamovich, Grundriß des österr.  Staatsrechtes, 1932, S. 112; G. Fröhlich, Die Wirkungen des Staats-  vertrages von St. Germain auf unsere Verfassung, Ztschr. f. öffentl.  Recht, I., S. 424; M. Hussarek, Grundriß des Staatskirchenrechts;  1908, S. 12; R. Herrnritt, Grundlehren des Verwaltungsrechtes,  1921, S. 222. Mit dem Wegfall der letzten Kultusgemeinde hört  auch der Bestand der gesetzlich anerkannten Religionsgesellschaft  als Körperschaft auf (weil sie keine „Anstalt“ ist). Administrative  Auflösung ist nach Hussarek (S. 13) unzulässig. Eine weggefallene  (anerkannt gewesene) Religionsgesellschaft lebt wieder: auf, wenn  sich eine neue, den gesetzlichen Erfordernissen entsprechende Ge-  meinde bildet (vgl. Köstler, Religion, 404). Ih Österreich haben. der-  zeit keine Gemeinde die anerkannt gewesenen Mennoniten, Herren-  kuter und Lippowaner. Der Islam (hanefitischer Ritus) war in  Österreich durch Sondergesetz (weil das Gesetz, RGBl. 68/1874  wegen des Erfordernisses der österr. Staatsbürgerschaft der Funk-  tionäre und wegen des Eherechtes nicht herangezogeh werdender Religionsgesellschaften,Österr Juristen-Zeitung, 1947, NrT. Die Kultusfreiheit annn jedoch
Österreich NC unter BeruIiung aut die Glaubens- und Ge-

wıssensIreiheit (Art des Staatsgrundgesetzes, RGBI1 142/1867)
dritter Personen ın der Weise eingeschränkt werden, daß ]e-
mandem die grundsätzlich zulässige Religionsubung verbpoten wird,
damıit andere N1ıC 1n ihren (rel1igiösen Oder areligiösen) eiunlen
Sgestort werden. Die gegenteilige Ansıcht wurde insbesondere ın
der Nat =S067: e1it untier dem Schlagwort „Offentliche Entkonfes-
sionalisierung‘‘ uber, Verfassungsrecht, Aufl., 496)
vertreten. nklänge Üinden Sich auch bel Wr Fleiner, chranken
der Kultusfreiheit, Zitschr. Schweizerisches e 1904
Als wichtige CAhranke der rwaäahnten Freiheitsrechte en auch
die Bestimmungen des Strafgesetzes ber cdie Strafbarkeit e1ind-
seligen oder beleidigenden Verhaltens egenuber Keligionen Z
gelten ' (8&& 122, 109 302, 303 und 496 StG.), vgl Köstler, Die —
ligionspolitischen Bestimmungen des Friedensvertrages, Zitschr.
offentl ec EL, OdZ KRittler-Lammasch, enNnrbuc des OSTerF.
Strafrechtes, 19383, LE 196

Vgl des Ges RGBI 68/1874; Erk des Verw. SIg
9161/1912, 11255/1916 1e auch B: jeder, aa und ırche nach
mModern. Verf CC 19283, 130; agen, Dıe kırchliche Mıt-
gliedschaft, 1938,

Der USCTUC WIrd 1ın der Osterreichischen Gesetzesspräche
(In den „ Verfassungen‘) Se1it 1343 gebraucht, auch 172 StGat  S
grun:  esetz AaUus 18367, ATrTt Hs handelt sich privilegierte
Religionsgemeinschaften, denen VO: Staate offentliche eilung
zugesprochen wurde. Sie en verschiedene Offentlich-rechtliche
Funktionen versehen (ZB bezügl des eligionsunterrichtes —
den offentlichen Schulen). Die Voraussetzungen FÜr dıe Anerken-
NUNG VO.  - KReligionsgesellschaften und die Kegeln {[Ur die Staats-
aufisicht stellt das Gesetz VO: Maı 1874, RGBI 05, auf; ehre,
ultus, kinrichtung und Bezeichnung dürfen nNn1ıC rechtswidrig
oder SIT  n  U  enverletzend se1in, die Errichtung und der Bestand wen1g-
StTeNs einer ordnungsmäßigen Kultusgemeinde muß gesichert Se1in.
Die‘ Kultusgemeinde muß also 1n der Lage se1n, als offentlich=-
rechtliche KOrperschaft entsprechende uIigaben ubernehmen.
Die Beurteilung dieser Voraussetzung ieg 1mM Ermessen des
Unterrichtsministeriums vgl eschiu. des Verw PE
1859, Slg Kxel, L Ansonsten wird die Ansicht vertreiten,daß bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen eın NSpruc
auf Anerkennung bestehe; vgl Adamovich, Grundriß des Osterr.
Staatsrechtes, 1932, L1 G: FTOhlch;: Die Wirkungen des Steaats-.
vertrages von ermaılın auft CT V erfassung, Zitschr. fent!i
ec. IS 424; Hussarek, -TUNAT1L des Staatskirchenrechts;1908; 12; FLETrTATNITL, rundiehren des Verwaltungsrechtes,
1921,; 295 Mit dem egfall der etzten Kultusgemeinde Ort
auch der Bestand der gesetzlich anerkannten Religionsgesellschaft
als KOrperschaft auftf wel. S1Ee keine „Anstalt‘ 1St) Administrative
Auflösung ist ach usSsare 13) unzulässig Eıne weggefallene
(anerkannt gewesene) Religionsgesellschaft lebt wieder : auf, wenn
sich ine HEUC; den gesetzlichen Erfordernissen entsprechende (‚e-
meinde bildert (vgl KöÖstler, Keligion, 404) Österreich haben der-
ZEe1ITt keine Gemeinde die anerkann ewesenen Mennoniten, Herren-
kuter und Lippowaner. Der si1am (hanefitischer R1  S 1nÖsterreich HUL Sondergesetz wel. das eSEeTZ, RGBL 68/1874

des Erfordernisses der Osterr. Staatsbürgerschaft der Funk-
tionäre un g des Eherechtes nıicht herangezogeh werden



ger,

&konnte) grunds3tzlich als Religionsgesellschaft anerkannt RGBI1
159/1912). Doch bisher die organisatorische Durchführung.
Dıe nerkennun: hat vorläufig also nur. theoretische Bedeutung;
vgl Köstler, eligion, 360U, 404 Von den 1n der Verfassung 1934
G 1934, Nr vorgesehen ewesenen „zugelassenen Re-
iigionsgemeinschaften“ (Art 28) ist keine InNns en geirefien.
Das vorgesehene ausführende esetz 1S% N1IC. erlassen worden.
II der NAat.=-S07. e1t i1st der Begri11Mf der „gesetzlich anerkannten
irchen un! Religionsgesellschaften“ N1ıC. abgeschafift worden;
unrichtig er Mannlicher ın ‚„‚ Wegweiliser UrC. die Verwal-
un 1942, Auch die gegenwärtige Gesetzgebung. zenn:
wieder den erwähnten Begri1I{f; vel. 31/1945,

5y Der öffentlich-rechtliche harakter der Katholischen Kirche,
er Evangelischen Kirche, der Griechisch-orientalischen Kirche
und der Israelitischen Religionsgesellschaft eruht auf der BEe=-
schichtlichen ellung dieser Gemeinschaften, ihre SoNsSLge
egierte ellung als Reehtspersonen 1M taate auf besonderen
setzlichen Anordnungen. KFur die Katnh. irche gilt 1n dieser Hın-
S1IC. insbesondere das Konkordat 1934, GBl I1 1934, NT Zı
weiches allerdings sSschon teilweise derogiert 1STt vegl. hier Anm 14)
Fur die van iırche gilt als Grundnorm das Protestantenpaten(t,
RGBL 41/1861 Ältere Vorschriften regeln d1ie Verhältniss:  e der
Griechisch-orientalischen irche, die derzeit LLUFTr viıer organisierte
(jemelinden 1n Wıen auiIiwelst. Ihre Bezeichnung regelt die Vdg.
RGBRBL 91/1864. Die Grundnorm der Israelitischen KReligionsgesell-
schaft ist das esetZz, RG 57/1890 Diıe Altkatholische ırche
verdankt ihre erkennung dem In Anm.. erwähnten iresetz,
RGBRBI 68/1874 dieses esetz auch Qqut die bereıts anerkannt
LEWeESCNeEN Religionsgeselischaften sinngemäß angewandt werden
kann, ist 1ın der ı1teratur NIC einheitlich beantwortet OSTLIier
Spricht dafür Grundfragen, IS eligion, 3005 vgl errnritt,;
Grundlehren, 106, Anm. I3) DIie herrschende Meinung und Praxıs
verneıint diese ra Bezüglich der Kath. irche un!: der Israelh-
tiıschen Religionsgesellschaf kannn das Ges aus 183/4 SCANON des-
halb nicht herangezogen werden, weil die maßge  chen Organısa-
torischen Verhältnisse dieser Religionsgesellschaften e spätere
(7+esetze erege worden SiNnd.

Die gesetzlich anerkannten Religionsgesellschaften en das
‚„„‚ausschließliche“ Recht aufli die USUDUN: ihrer eligion enN-
uber ihren Angehörigen vgl 1er Anm. und 46). Eıne —_-
enannte Hochkirche, e auch Angehörige einer gesetzlich an
kannten Religionsgesellschaft umfassen soll, könnte also gesetzlich
NIC anerkannt werden.

Die nıcht anerkannten Religionsgesellschaften gelten ach dem
derzeitigen echte NC als Körperschaften, S1e konnen N1C.
]Jurıstische Personen 1m Sınne des ABGB seinNn; vgl Wolff
iın langs Kommentar ZU. ABGB., 1/1 ZE) Schulte, Die
HU Persönlichkeit der ath. irche, ö2, Sie können h
ach der herrschenden e  TE und Praxıls N1C. als Vereine kon-
stituieren Religionsgenossenschaften fallen nämlich gemä. 39
des Vereinsges., RGBL 3 nıcht unter dieses esetz. ZUud=
TrTückhaltend sind 1n dieser ra Köstler, Religionspo. Bestim-
MUuNgsCh 328; Herrnritt, ÖOsterr. erwaltungsrecht, 172; vgl
mentation des Verw. 1m Erk Sig 3919/18883, des Reichsgerichts,
Sıg 1891/1911 Vereine ZU. usübung einzelner estimmter relig1Öö-
ser Zwecke werden als zulässig ngesehen: Adamovich, 112; IN
Hefel, Sfaats%exikon (Herder;, FEL 291) Fur alle Ke=



ligions 711 g1 olls Versa NSS e1it
es sich um die herköm liche E  Ausubung eines gesetzlich.‘ N  estat-
etien ultus handelt (er arf also N1C die öffentliche TA—-
ung und gegen die uten S1ıitten verstoßen und arf NIC das
erkommen überschreiten): RGBL Vgl dazu KöÖöstler,
elıgıon, 357

So insbesondere den Dıiıenstanweisungen des taatsamtes
für Inneres vom Dezember 19495, A 48124—D9, und des uUundes-
miN1ısSteriums Inneres V, Junıi 1946, Sal 39687 (abgedruckt
117 Wr Diözesanbl 1946, Nr. und 14) S1e besagen folgendes:
Nach den Bestimmungen des Deutschen Personenstandsgesetzes
VO November 1937, Deutsch RGBL ® 1146, Österreich
1n Greltung geseizt durch Vde. VO Juh 1933, Deutsches RG I

803, ist IN bestimmten Fallen 1ın den Personenstandsbüchern das:
„religiöse Bekenntnis'  er der betreffenden Personen einzutragen.
Hiefür 15 De1 Angehorıgen der gesetzlich anerkannten Kirchen
un Religionsgesellschaften die rechtliche Zugehörigkeit derselben

der betreifenden iırche oOder Religionsgesellschaft maßgebend.
Bei1 nhäangern gesetzlich nıcht anerkannter KReligionsbekenntnisse
S1Nd diıe  ngaben der zuständiıgen Personen maßgebend. Als dritte
ruppe kommen alle Personen 1ın Betiracht, die sich einem
bestimmten ottesglauben bekennen (Z. die „Gottgläubigen‘)
oder die den Grottesbegri überhaupt ablehnen; S1E! SIN d als DPer-

y relig1öses Bekenntnis‘‘ ezeichnen. Diese egeln
haben für all Kintragungen 1ın Offentlichen 1Ssten, Formularen
oder Urkunden SOWLE ubernaup fÜr alle gelten, ın denen
die ngabe des religiösen Bekenntnisses geforde: WIrd. Nur autf
bereits abgeschlossene Finiragungen aben die estimmungenkeine Anwendung finden. Es SIN daher IUr die Ausfertigung
VO!  5 Abschriften oder uszügen, ben denen der Or1ıginalwortlaut
wiedergegeben werden muDß, die ursprünglichen Eintragungenmaßgebend Gegenteilige W eisungen AUuSs Irüherer eıt en als.
aufgehoben ge  en, iNsSbesondere die orschriften des Gesetzes
RGBI1l 51/1870, un der Vde Darnach ist. der Ausdruck
„Konfessionslos‘‘, der großen Unklarheiten geführt ıatte (vglKOstler, KReligion, 342; Grundfragen, 135), amtlich nicht mehr
verwenden.

Das ın Österreich eingeführte deutsche ecC ıst durch dasRechts-Überleitungsgesetz, 6/1945, insoweit rezipiert worden,als N1C. mit dem esSstTande ein'es freien und una  ängigenStaates Österreich oder mi1t den Grundsätzen einer echten Demo-
kratie unvereinbar 1St, nıcht dem KRechtsempfinden des OSsfiferrel-
chischen olkes Ww1lderspricht oder typisches Gedankengut des
Nationalsozialismus -enthält. Vgl Adamovich Osterr. urısten-
ze1tung 1/1946, S Hoyer, daselbst Heft I,Heft Sa Washianowicz, Jur. Blätter 1946, Nr. Eefllner das*eélbst

Größere Abhandlungen uber dieses Gesetz: EesN (Evansg Bund,y Bonin (1922), ngelmann (1922); EKwens (Schulpolitik ung
Erziehung, Hefit 12), Marx (1922), Perels (Leipziger Zeitschr. 1921Nr. 21; 22), Pfordten (1922), Spitta (Zeitschr. Rechtspflege1n Bayern, 1922, NrT. 1), Westhof{ff (Lex1ikon der ädagogik, Herder,1932, IL, 738), Mess (Archiv Offentl CC Kipp est-schrift f{Uür K Hellbling (Österr. Gemeinde-Zeitung, /1946)

Vgl Pfordten, 9, Marx, 195 Westho{f; Hagen; 46; ferner Del-
linghausen, Der Erwerb der Kirchenzugehörigkeit 1 DeutschepCIC  ? 1933,



Der uternde Erlaß wel nicht Verordnungscharakte
hat, sondern als Dienstanweisung die unterstellten en order
angesehen werden kann) des ehem NMinısteriums EUT innere ul
kulturelle Angelegenheiten Wien VO ugus 1939 71 IV<
C—327 839 (abgedruck den Amt! Nachrichten der Landeshauptmannschaft Niederdonau 1939 359 und Wr Diozesanblat  Ü
1939, 147) stellt Test, da das KReichsgesetz 1e Stelle er Art.
D1 des Interkonf. Gesetizes erireten (a  A SO auch Rexroth 17
Pfundtner-Neubert, Das NeUe Deutsche Reichsrecht, Aus£ Öster-FeEICh; d, Ö, (  INg C383 14) hält dafür, daß Art A nıch
aufgehoben sel. Die Verknüpfung dieses Tüukels M1 den Artikelnun spricht QCDCN diese Ansıcht. Vgl 1er AÄnm

11) Die rukel des Interkonf. Gesetzies auteten
(Art. Eheliche oder den enellchnhen gleichgehaltene inder

folgen, soferne bieide ern demselben Dekenn
der KReligion ihrer Eltern INISSE an  ören,

Bei gemischten hen folgen die SOhne der Religion des Vaters,die Tochter der KReligion der Muttter. Doch können die ega
VO:  a der nach Abschluß der Ehe urch ertrag Lestsetzen, daß das
umgekehrte Verhältnis stattfiinden SO. oder daß alle Kiınder derReligion des aters oder alle der der Mutter folgen sollen.

Uneheliche Kinder folgen der Religion der Mutter.
Im alle eine der obigen Bestimmungen Platz Fel  'y hat der-jenige, elchem das ecC der ziehung bezüglich eines 1N!zusteht, das Religionsbekenntnis fur solches bestimmen.

eNOSseNscChaft Ol  er andere Personen ber
everse Vorsteher oder Diener eiNer Kirche oder e11g10NS

ReligionsbekenntnN1s, 1n welchem Kinder ETZO
sınd wirkungslos. gen oder unterrichtet werden soHen,

(Art. 2) Das ach dem vorhergehenden Ttikel für eın Kindbestimmte KReligionsbekenntnis ar 1ın der Regel solange N1C Dandert wierden, DIS dasselbe aus eigener freier Wahl EINe solcheVeränderung VO)  mt. Es können jedoch ern, welche nach
das KReligionsbekenntnis der Kinder vertragsmäßig De-stimmen berechtigt SINd, dasselbe bezüglich -  ]ener Kinder ändern,velche och nicht das Lebensjahr zurückgelegt en

Im Falle des Religionswechsels eiINes oder beider Elternteile,DezwWw. der unenelıchen Mutlfter, ınd jedoch die vorhandenen Kinder,velche das Lebensjahr och NIC' vollendet haben, ın Betireffdes Religionsbekenntnisses ohne Rücksicht auf einen VOTL denıKeligionswechsel abgeschlossenen Vertrag behandeln,waren S1e erst ach dem Religionswechsel der Eltern, Dezw. derunehelichen Mlutter geboren worden.
Wird eın Kind Vor zurückgelegtem Lebensjahre Jegitimiert,ist 1ın Betre{it des Keligionsbekenntnisses ach ZzZu Hehandeln.
(Art. Die Ehlıtern und Vormünder sm;üe die Religionsdlien&SINd fur die genaue Befolgung der vorstehenden Vorschriften VEr -antwortlich.
Für den all der Verletzung 'derselben steht den näéhsten Ver-wandten ebenso W1e den Oberen der Kırchen- und Religions-genossenschaften das eC| L Cdie der Behörden anzurufen,welche die Sache untersuchen und da Geseül;che verfügenaben.
Ursprünglich hatte auch der Entwurf des Reichsgesetzes eineesetzliche olge 1mM Religionsbekenntnis vorgesehen 1PD, Jumgekehrt 1m Entwurf des Interkonf. Gesetzes auch VO  [} den



un:

Pflichten zur religiösen Erziehung die Rede (Köstler, Religion, 400)
Die Ziele der beiden Gesetze sSiNdalso nicht als gleichlaufend Aallı-

zusehen.
12) Vgl ordten, 16, 3  9 Hagen,

mkeıt gilt das 1ın ANmM. P

Bezüglich seiner derzeitigen Wirksa
Gesagfe. Die ın der Nat.=SOZ. Zeit hiıezu ersganscnNen Durchführungs-
erlasse gingen erheblich ber den ahmen des Gesetzes hinaus,
standen Z Teil in Widerspruch dem esetz (vgl d1ie Erläasse
1m des Mın. innere kult Angel.,, NrT. und 106 aus

S1ie en aher NAC als rezipiert gelten (S Höslin  er DDIE
Rechtsüberleitung der Erlässe Uu. S, W., 1n OsterrT. Juristen-2Z4iti2 1947,
Nr und sind auch urch den T1 des Staatsamtes TUr Volks-
aufklärun VO' Junı 1945, ZU 909, überholt; vgl ANnm.

14) Anzuführen Sind 1er och die Entmündigungsorcnung,
RGBI /  'y un die Vorschrıften Der das Verfahren in Rechts-
angelegenheıten aubßber Streitsachen, RGBI GBIL

15) Hierher gehören insbesondere die kirchlichen oTrTmMen i11Der
den Religionsunterricht, SOWwelt S1e mi1t den staatlıchen Vorschriftifen
1m inklan. stehen. Fuür die Kath irche kommen als besondere
Rechtsauelle ZU. eil och die Bestimmunge des Konkordates 1934

IL, 1934, NT. 2, V, NER V} eiraC Zur eltunz
des Konkordates 1StT. bemerken, daß seinerZzeit als Staatsverirasg
1ın Ta gesetzt woarden 1st und dahıer einem Bundesgesetz gleich-
geste 1ST. vgl ATrTT 49, BVG 1929, GBI1l 1/1930; Adamovich,
Grundriß, Aufl., 618) Es g11T, SOWwelt durch spatere (;eseize
NI erogıer worden 1St, als einfaches Bundesgesetz we1ıter. In
der NAt.=sSOZ e1it wurde das Konkordat ZU.  F (+anze ormell niemals
außer Ta gesetzt. Unbegründet iSt die gegenteilige Ansicht

Weebers (Neues Staatskirchenrecht, 1933, 69) und ubers
(Verfassungsrecht, Auf., 95) Zutreifend sind die Ausführungen

Heinls in den JT attern, 1940, NrT. 19, 410
Bezüglich der van irche kommen 1er die Bestimmungen

de Protestanten-Patentes, RGBIL 41/1861 (SS I, D 129 1n Betracht,
Soweit  sıe nıC urch spatere Schulgesetze teilweise geänder
worden Sind. Auch 1m esetz, RGBI 68/1874 S 93 ist auf den
Religionsunterricht, der VO  5 den ReLigionsgesellschaften erterilen
1ST, Bedacht genOoMmMMECN.

16) AÄAus dem esetz geht nicht Nnervor, es sich äauch auf
Ausländer bezieht. Ooraten 96) me1int, daß der Geltungsbereich
des ESETZES m1T dem der eichsverfassung bezüglich der Glaubens-
und Gewissensfifreiheit zusammen(Tallen mMUSSE, das esetz er
TUr jede Person gelten habe, die sich N1IC. 1UTT vorübergehend
—  1mMm Inland aufhält. Wenn INa  5 das esetz tatsäc  ich als den
Niederschlag der aubens- und Gewissensfreiheit ansieht welcner
Schluß sich nicht zwingend 1ST, weil auch andere Osungen
dieser ra  © g1 könnte dieser Geltungsbereich auch bDe]l un

angenommen werden, da ıer die erwähnten Freiheitsrechte
„Jedermann’ gewährleiste sind (Art. des Staatsgrundgesetzes,

63/2 . des Staatsvertrages V. rmaın. Auch die auf-
gehobenen Bestimmungen des . Interkonf Gesetzes d  NM mi1t eCc
auf Ausländer anzuwenden, weil ich NnıCcC um. bürgerliche
Vorschriften 1m Sinne der SS und ABGB andelte; vgl KOst1-
ler, eligion, 402; Herrnritt, Grundlehren, 105, Anm. Das
eichsgesetz stellt L1LU. eın Gemisch VOonNn „bürgerlichen‘ un ‚,DO-
litischen‘“‘ Vorschriften dar Richtigerweise mußte jeweils untier-
SUC werden, ob den 1ın Betracht kommenden Vorschrififten DUT=-
gerlicher oder politischer Charakter zukomm . Dementsprechend
waären auch die Rechtsverhältnisse der Ausländer beurteilen.
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Vgl dieser Frage auch Neumeyer, nternationales Verwail-
tungsrecht, Innere Verw. Iz 1910, 404 Bezüglich des Religions-
unterrichtes für auslandische Schu.  i1nder hier Anm. DIie
KReligionszugehörigkeit Person uslande richtet 1eN
grundsätzlich nach den betreffenden ausläandischen staatlıchen
Vorschriften Ostler, Grundfragen, 137)

17) DIies ist den SS (Abs 23 (Abs. 1 9 z un: der Fall
18) So insbesondere auch Pfordten, 195 Mess, 118; Dellinghausen,

JI,
19) Diese Bestimmung geh wohl auft AÄATE 136 Abs ( der DeUts

schen Reichsverfassung ZUFruüCcK, elcher lautet® „Den Religions-
gesellschaften werden die ereinigungen gleichgestellt die sich die
gemelinschaftliche Pflege JNer Weltanschauung uIigabie g_
mac aben.“ Anhänger „Weltanschauung‘‘ suchen S
Weltganze und die e  un des enschen inm VO.  s anderen
als religiösen Grundlagen AaUus erklaren (Ebers, aa un
Kirche, o  170)Die Formulierung des 1er eirac. ommMmenden de:
Reichsgesetzes 1ST mangelhafit, da S1e SC  — unrichtigen Auslegung
führen könnte, daß der Krziıehungsberechtigte dem Kind doec)
irgendeine „ Weltanschauung‘‘ belibringen 1USSC, vgl ordten,

In Österreich bezieht sich die taatsverirag VO  e St. ermain
(Art garantıierte reinel der Religionsübung ITE auch Qauf
eine ANIE ekenntnismäaßige Weltanschauung WeNln sich da-
bei Religionslosigkeit handelt Ostler eligıion 37295 407)

20) Die fifrüher sich AUus den Bestimmungen des 139 ABGB
ergebenden TODleme eCchHh bei der ra des Religionsunter-
richtes aktuell Auch „konfessionslose‘“‘ inder hatten ach dieser
Vorschriit des ABGB Religionsunterricht 3881 anerkannten
Bekenntnisses teilzunehmen. Diese Fragen fallen jJetz durch Clie
Möglichkeiten der Abmeldung VO: Religionsunterricht We8S; vgl
ANnm.

21) Diese estimmunsg bezlieht sich IU auf eheliche eTr.
SOrgepfkflicht: und -berechtigt sSind die Sinne des 139 ABGB
erziehungsberechtugten Eltern; vgl o Grundriß des Osterr.
bürg echts Aufil. 326 ebenso Erläuterungserlaß ugust
1939 (S Anm 10)

Adoptivkinder (Wahlkinder en gemäa 183 ABGB 11712 allge-
ec1inen die Stellung VO  5 ehelichen Kindern Gemäß 134 ABGB
kcennen aber die echte zwischen anleltern und Wahlkindern (bis
,  uf die namensrechtliche egelung ach 182 BGB.) durch Ver-
Lrag auch anders bestimmt werden sich daher das SC} derT
OT' fi{Üür die Person des Kindes und amıt das Recht der Bekennt-
nNisbesummung durch die doption andert wird zunäachst ach dem
Inhalt des Adoptionsvertrages beaeurteijlen SC1N (Erläuterungserlaß
Rexroth

22) Die „Ireie nıgung"“ 1ST ELNE -  S- und formlose WiNlens-
übereinstimmung, die auch urch konkludente: Verhalten ZU. Aus-
ruck kommen 'ann, vgl LEırk BG. Oktober 1937, Slg
621/A)

23) erträge 'Der die relig1öse Erziehung haben ’ !’ke  ne Uurger-
liche Wirkung‘“‘ auC. solche VON usländern 18881 Auslande nicht),

S1e en nicht die staatlich anerkannten irkungen VO  n
Verträgen DIie chöpfer des eichsgesetzes der Meinung,
daß erartıge Erziehungsverträge unzulässıgen Gew1ıssens-
zwang herbeiführen konnten Gegen diese Ansicht wendet S1CA
m1 Recht insbesondere ordten, Solche ertraäge sind bloß
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ohne bürgerliche irkung; S1C Sind Der iıch erboten, S1C konnen
rlangt werden (vgl Call. 1061 des Codexalso Zr B. kirchlicherseits Ve

1Ur. can.) Auch bürgerlich wirkungslose Erziehungsverträge können
als Beweismittel bezuglich des Bestandes einer „Ifreien Einigung‘
1enen. Die Zulässigkeit der Mitwirkung von Gerichten oder Nota-
TE  5 bel solchen unwirksamen ertragen ist strittig Or  en, 43:
Perels, 611; SpP1tta, Hıerher zahlen aber keinesfalls die gerichtlich
genehmigten Vereinbarungen 1ın Adoptivverträgen oder Ehe-
scheidungen, da diese urch die gesetzlich vorgesehene itwirkung
der taatsgewal uber den ahmen 1Nes ertrages hinausgehen.

Nach des Reichsgesetzes bleiben Verträage bDer die relig10se
Erziehung ın ra Sowe1t S1e VOL Verkündigung dieses (+;esetzes

abgeschlossen SiNnd (ın Österreich, Marz Auf ntirag der
ern oder des iüberlebenden Elternteiues ist e1n bestehender Ver--
tıras durch Beschluß des Vormundschaftsgerichtes aufzuheben. Im
Interkonf. esetz ar’Cl bestimmte Erziehungsverträge zwıischen
Ehegatten zulässıig 1 ABS; 2; vgl Jler Anm 11) Diese konnen
Jjeizt noch (In normalen allen. DIS Z.U MAarz AUSW.:  ngen
haben everse üuber die reiLg10se Erziehung gegenüber Funkt10-
naren VO  - Religionsgesellschaften Waren auch ach dem Interkonf.
esetz (Art K ADs. unwırksam.

24) Der Erläuterungserlaß (vgl. Anm. 10) eSa: folgendes:
KEs git zunachST der rundsatz, daß derjenige, der das Kecht

die Pflicht der OT für das Kind hat, berechtigt 1S%, auch
dessen relig10se rziehun'g und amnı Der sein Bekenntnis De=-
suumMen. Wurde autf Grund einer vormundschaftsgerichtlichen Ver-
UÜgun: dem ater wegecn Unterlassung selner ihm obliegenden vafier-
iıchen Pfilıchten oder wegen ’ Mißbrauches der väterlichen Gewalt IM
Sinne des ABGB und den Fällen der 88 176 und An AÄABGB.
das Sorgerecht abgesproche un der ehelichen Mutter übergeben,

STE. UuCNH dieser das eC. Z das Bekenntnis und die relig1Ööse
Erziehung des Kindes Z bestimmen Sind diie Eltern geschieden,
15 eın Scheidungsverfahren anhäng1ıg, leben die Eiltern tatsächlich
getrennt oder ist deren he für nichüug erklaäart und sind AU:  N der
nichtigen Ehe Kinder vorhanden, die als ehelich anzusehen SiNd,
S können beide Elterntelile gemäß 14' ABGB e1INe Vereinbaäa-
NS bDer die rz1ieENUN! und damıt auch ber das eC das Be-
kenntnis des indes bestummen, treiffen (vgl hler Anm 23), dıe
]edocC der Zustiimmung des Pfiegschaftsgerichtes AaTrT, oder ist
die Entscheidung dieses Gerichtes einzuholen. Nach dem
des 143 ABGB obliegt der ehelichen Mutter die Erziehung und
damit das eCc. dier Bestimmung es Bekenntn1isses inrer Kinder
dann, Wenn der V ater TOL 1ST. Dieses-. eC der Mutter unterlie2t
keiner Einschränkung SelteNs des Vormundes $ 218 ABGB.) Vgl
auch Kexroth, Wenn der ater 100 abwesend 1ST, hat ATe Mutter
eine selbständigen Änderungsrechte (vgl. auch Pfordten, 2 9 28)
Die Zustimmung kannn UTC einen Abwesenheıtskurator wohl
n1iC erseizt werden, weill sich eln hÖö  tpersönliches ern-
reC handelt (vgl Köstler, elıgion, 399; anders Hellbling, 12,
ANM.: 4)

25) N g1 SS 91 und ABGB.; Rexroth, 9g; O. Grundriß, 326;_ ähnlich Erläuterungserlaß hier Anm 10)
28) „‚Gemeinsames Bekenntnis‘® sSe' W1e Pfordten 28) 1MmM

_ Gegensatz Bonin 1T eCc betont, die auch äaußerlich fest-
stellbare Zugehörigkeit einem Bekenntniskreis VOTaUSs. Dem
ater, der keinem relig10sen Bekenntnis gehört, STEe| Z
sein Kind ihne ‚ustuımmun. der bekenntnislosen Mutter einer Reli-



ge
zuzuführen Weitere1ioNnssem

27) „Bisher“ ed:eutet viel wie „zuletzt‘®. Eıine Einigung vor
29; ereils, 643
der Geburt des Kindes ist keine 9y  1S.  66 Erziehung; Pfordten,

.!B) Dem 1st auch de F  el der ZiUS gleichzuhalten;
vgl KI1PD,

Nur den Gesetz erwäahnten aäallen das Vormund-
DE S  schaftsgencht UrCc| selıne Entscheidung den Elternwillen ersetzen.

ches RGBlLl 519Vgl auch Vde er Jugendwohlfahrt, Euts
E Abs 2 „Gegen den Willen des Erziehungsberechtigten ist ein

Eingreifen LLUL zulässig, WEenNn (+esetz erlaubt‘.
30) Ben konfessionell gemischten nen at-der erziehungsberech-

tLgTe Eillternteil (in der ege also der ater) Del der ersten Be-
stimmung der relig10sen Yrziıehun: freie Hand und ist erst be1 einer
spateren gebunden (Pfordten, 29) Wenn die Eltern Zeıit der
Eheschließung ein gemeinsames ekenntn1ıs hatten, das Z  nd „DIiS-
Her rechtmäßig ın einem anderen erzosen worden 1ST, 3at der
erziehungsberechftfigte Eilternteil Recht, ohne Zusummun des
n deren eıles das &R  nd dem Bekenntnis ZUZ  nN, em die
tern Z Zieit der Eheschließung angehorten, wenn uch die Eil-
iern nNzwischen dieses Bekenntnis verlassen en. Wenn cie Ehe-

E&  atten VOL der eburt des Kindes 1N5r gemeınsames Bekenntnis
ändern (sie konnen wıieder gemeinsam einem anderen Be-
kenntinis beıitreten), annn kannn der erziehungsberechtigte e1l ohne
Zustimmung des anderen dias Kind VOILl seiner Geburt ersten
ekenntniıs der ltern erziehen. DIie ratlo dieser osun 1st. nicht
verständlich, wıe denn überhaupt die weıl erwähnten gesetzlichen
eschränkungen der elterliıchen Erziehungsfieiheit gegeneinander
ich abgestimmt ind.

‘31) In erster Linie das o des Kindes olft, TUN!  1  9 326}
allgemeine Erziehungsprinzipien, A Einheit 1n der rzıiehun
Her Geschwister, sind berücksichtigen 1PD, 15 Das Gericht
kann wohl auch eın drıittes Bekennitinis bestimmen der Groß-
eltern, WEeNn das Kind sich be1 diesen eLNde und die Eltern sich
u  3 die religiöse Erziehung nıcht kummern); dafür Pfordien, 3
dagegen K1pp,

82) Neben diesen besonderen Ermittlungsvorschriften gelten auch
och die allgemeinen des Gesetzes ber das ger]! Veriahren
ın Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen als. Patent OIl

VIII 1854, RGBI1 208, VO: DE 1923, GBIL 636) Unter
den Lenrern, die’ erforderlichenfalls hören sind auch die
Religionslehrer verstehen (Pfordten, J2, Marx, 19) Als Parteien
ım Sinne des Verfahrens (& des Sind wohl 1a808  ” Cie
ern; der Oormund un: das Kind verstehen. In Fällen der
Pflichtenvernachlässigung des Erziehungsberechtigten ach 178
ARBGB na das ‚ericht Von Amts esecn einzuschreiten (& 7, atz

des eichsgesetzes), jedermann auCc. ıne kirchliche Stelle) annn
gemäß 178 ABGB das Gericht bhilfe änrufen. Im Sinne des

des AußStirG kann das ericht ber Vorstellung eine Tuhere
Verfügung selbst aändern, WEln och nı1ıemandem rziehungsrechte
erwach:  o  QQ sind. Pfordten 40) alt d1ies auıt Grund der Bestum-
mMmMungen des Reichsgesetzes nıcht füur zZulässıg.

83) BHe1l unehelichen Kindern STE die Bestimmung des Bekennt-
N1SSES, DbZw. der religiosen Erziehung, gemäß 169 ABGB der
unehelichen Mutter ZU,; Se1 denn, daß eine ihre Erziehungs-
gewalt einschränkende erfügung seltens des onnun-dschafts-
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gerichtes getroffen wurde. Die Dereıts erwBestimmun: des
218 ABGB (vgl 1er Anm. 24) hinsichtlich des Vormundes gilt

auch für Cd1e uneheliche Mutter (SO aucn der Erläuterungserlaßli;
S} Anm 24) Hellbling (12 19)) alt dafür dı auch dem unehe-
Lichen ater echte bezuglich der religiösen rziıehung Sinne
des 169 (2 atz ARBGB zZukommen onNnnen

Hinsichtlich der rzliehungsrechte Legıtımızerten ern
estehnen Österreich keine Schwierigkeiten, da S1E WIE eheliche

enandeln SIN.d (SS 160, 161, 162 ABGB.); vgl Rexrotn,
Gemäß 4, A'bs d der Entmündigungsor:  ung, RGBL1

hat dLe echte und iı1ıchten Vormundes grundsätzlıch auch
der Beistand

34) en Mißbrauches der väterlichen Gewalt Nichterfuüullung
der amı verbundenen Pflichten ehrlosen oder unsittlichen Ver-
haltens

35) Er nat jedoch 1U  m— das eC der Erstbestimmung (Z beli
Findelkındern); vgl auch Anm.

36) Das Gericht ann keine andere Erziehung bestimmen 9 {S
die der Vormund oder Kurator beaniragt hat Nat bloß
gen!  igen oder PfIordten 139 ichtbestimmun£g

relı1g10sen Erziehung annn Pflichtenvernachlässigung SC1H,
die ZU.  $ Entlassung des Vormundes fTuh: (S 254 ABGB.) Das (;e+—-
richt annnVOonNn jedermann Abhilfe Ngeganısge werden
AÄABGB Vgl auch Anm

37) Auch NAe Q1e V'ON ıhm selbst estimmte Erziehung selhst
nıcht m1T Zustimmung des zwölfjährigen 1ndes, 1Ne Ausnahme
stellt Cd1e Bestimmung des des KReichsgesetzes dar „Wenn
beliıde Eltern VOT dem afttireten des ESETZES CE MAarz 1939
Österreich) verstorben SiN.d und Uber die rei1g10se Erziehung 111

bestimmten ekenntnis nachweıisbar eiIN1g d.  '7 kann
der Oormun'd bestimmen, daß SC1IN Mündel diesem Bekennt-
111$5 erzogen wird Er bedarf dieser Bestimmung der enen-
mM1  Ng des Vormundschaftsgerichtes.

.58) Der des es 1S% aber L1LLUTLT De1 Anderungen der Er-
ziehung bestiimmten DBekenntn1ıs berücksichtigen, nicht

bei bloß ıntensıveren relig10sen Erziehung gleichen
ekenntinis vgl Anm (letzter Absatz)

Die illenserklärung des Kindes muß ernsth.:  IT SC1NMN das Kind
MU. den erforderlichen Vernunftgebrauch aben, W as Wwe1-
felsfalle VO: ormundschaftsgericht festzustellen 1st vgl Pford-
ten, 46) Das Kıind hat derartigen HYallen Verfahren VOL
(z+er1c un d den erwaltungsbehörden Parteijenstellung; vgl
Anm. 3 9

39) Diese Vorschrift bezieht SiCcCh I1T autf die estimmun. der
Religionszugehörigkeit nıcht QauUT die SonNstLige relig1öse TrZ1eEeANUN
(vg]l Anm 99)

40) SIO Jlange das Gegenteil nıcht erwıesen 1ST mMuß I  IN-
IN  5 werden, „daß jede der betreffenden Rechtshandlung
S1CH fahige Person NUIC. den notwendigen Beschluß fassen
SOoN.dern ihn auch gultig P Ausdruck brıngen eeıgne 15
Erk des. Verw Slg MS 1911 Zur rage der behörd-
lLiıchen Zuständigkeit S, Anm. 43,

41) Vgl Rieder, 131 Marx, Derartige Jandesgesetzliche Vor-
schriften S1INd ngegeben bel agen, 70 ers, Staat und
1rche, 1930, 162; derselbe Handwörterbuch der echts-
wissenschaften, 1927, IIL, 98

42) So auch KoOositler eiT  on, 400), der uübrıgendie er
ung gestandenen Bestimmungen des Interkonf esetzes
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er die Religion der iınder auch auf NUC. anerkannteReligions-
geme1nschaften bezieht

43) RT  swechsel 1st riıchtigerwelise dem Religionswechsel nicht.
gleichzustellen, weıl ersterer keine Änderung er Zugehoöor1g-
keit Religionsgesellschafts vgl Hussarek, Grund-
rı

DIie Mın -Vdg VOIN 1869 RG#BI bestimmt (S 1}
Die Entgegennahme der Austrıttserklarung berufene Behörde
1ST die Bezirkshauptmannschait (Stadtmagistra oder Magıstratli-
sches Bezirksamt) des Wohn- oder Aufenthaltsortes Cdes Melden-
den (S Iie ompetenz der Behörde ZU. Entgegennahme der
Austrittserklarung i1st UTC| die Osterreichische Staatsbürgerschait
dies Austretenden N1C. bedingt. (S Dıie dung M Del der
Behorde mun dlich Protokall gegeben, oder d1ese
gerichteten, m1T der Unterschr1 des Austretenden versehenen
Schrıiftstücke nı  ergelegt SCHEM, un d JEeNC en enthalten, Q1e
nOötLE sıind, eurte1len, WEem S1E& ubermitteln SC1. 1ISt
diesen Erfiordern1issen N1C| entsprochen, MU. der Austretende
ZUL rganzun des ehlenden orgeladen werden DIie Iden-
110a der Person des Anmeldenden und OD derselbe das Le-
ens]ahr zurückgele: und sıch dem erforderlichen Geistes-
un! Gemutszustande befnnde hat die Behö6rde 1U  E annn DW
fen WEenn Umstande vorliegen, die gegründete Zweiıfel erTeZCH.
geeıgnet SIN vgl Anm 40) S D1ie Austretenden Sind VOl1 der
D:  —  er ihre nNnmeldung getroffenen erfügung chriftlich Vr
ständigen Die schrift.  d  Al  che Verständigung kann unterbleiben WEeNtr
die Partel, deren Identität Na  ewlesen 1ST hilerauf verzıchtet.
oder . die mundlich!t: Verständigung ausreicht

Die Wr Cdie Vdg 16 VIILI 1933 BG#BI 379 ve:
Änderung des der Vdeg aus 18369 wurde UTrC die Vdeg

1938 B1 Land ÖOsterr 8394 aufgehoben; der iIruhere
exft wurde wlederhergestellt (Vgl Erl des für Nnierr

1946 verlautbart Amtl Nachrichten der 11.-=- Landes-
re Nr ingegen 1sS% wohl dem Erl VO: VI1 1939
A 302Q 749 (verlautbar' Amtl achrıchten der Landeshaupt-
mannschaft Niederdonau, 1939 322), wonach 1LUFr mehr der erste
atz des der Nlın UuSs 18369 gelten SOoUL, derzeit keine
Wıiırksamkeit zuzuerkennen weıl Se1INeErZEeIT N1C] gehörig F3
Von der zuständigen Stelle, dem amalıgen Mın 11LNeTre ult
ngelege:  eiten) publiziert worden 1ST; vgl etizteren ra
Höslinger Österr. Juristen-Zeitung, 1947, Nr. 3)

Fur Religionsunmundıge also regelmäßig Kinder unter Jah-
ren) Dat die Austrıttsmelduns Del der Behörde durch el
Elternteile erfolgen die Kıngabe 181 VOI beiden unter-
schreiben), WeNnNn ach den Bestimmungen des Keichsgesetzes.
N1C bloß eın Ellternteil verfügungsberechtigt isit. Die Behörde:
WIrd SiICH, wenn bloß eın Eilternteil einschreıtet, VO  5 dessen Be=-
rechtigung jedenfalls berzeugen haben Ebenso 1StT der Nach-
WEI1IS der Zustiimmung des zwoölfjäahrıgen indes S 5 des Keichsges.)
erforderlich In Zwreeifelsfällen 1StT, VO  @ der Verwaltungsbehörde
beim Vormundschaftsgericht Auskun{ft einzuholen ähnlich lautet.
der Erläuterungserlaß ZU. Ke1c)  esetz vgl Anm 10) Um die
Gründe des Re.  igionsaustrittes hat sıch die erwaltungsbehörde
NC} kümmern vgl Erk des BundesGH 551/A/1936) Die
Entscheidung des Vormundschaftsgerich 1st, dieser H1  sicht
N1IC! beschränkt vgl Anm 32) Die schr1  ıche Verstäandigung
der austretenden artel oder der kirchlichen Stelle durch die Ver-



terkon Gesetzes,altungs ehör e ım. Sınn es
bzw. 6 der Min. Vdg us 1869 kann K  nach r E  Ansicht ehem.
Bundesgerichtshofes als Besche1i1d 1mMm Sınne des erwaltungsver-
fahrensgesetzes gelten, der der Rechtskraft. fähig isSt, WeN darin
‘ner eine wenn auch N1C) strittig gewesene) echtsIrage abge-
sprochen wird (n der S11 N1C. veroöffentl Tkennin1ısse S

Junı 1936, AL 1656/35, VO Jänner 193 7, 1413/36; erwähnt
VOIL Scapınelli 1mM Österr. Verwaltungsbla 1937, Nr. 3, 50}
Die ra der Rechtskraft 1n d1iesem Belange onNnnNnte EUTE NULr
ın chen Fällen VO.  = edeutun.: se1n, 1n denen dıe einmal fest-
gelegte Religionszugehörigkeit VO.  5 indern nicht geändert wer-
den kannn (Z ın den den : ANmerkungen und De-
sprochenen Frällen).

Die Vorschrift des des Interkonf (+esSEeETZEeSs gilt also
auch ezüglic. dies Kirchenaustrittes Religionsunmundiger. Un-
richt1ig 1sST. a.  C CA1e Ansicht e  N  9 14), daß für diese der
Eintrit des reC  ıchen Tatbestandes 1 Sinne der Vorschriften
des Reichsgesetizes alleın maßgeben SEe1. Das Reichsgesetz befaßt
S1CH 1n diesem Punkte N1ıC. mMit der rage der Kirchen-
zugehörigkeit, sondern I1LUL mM1 dem ekenntnisse. Vgl dazu uch
Hagen, 71

44) Die Verstähdigung der Religionsgesellschaft ist keine He-
dingung für die Rechtswirksamkeit der Religionsänderung (Hus-
sarek, Grundriß, 15) In Art. des Interkonf. EesetzZzes i1st be—
StTMMT, daß durch die Religionsänderung alle genossenschaft-
Lichen der verlassenen Religionsgesellschaft an.-. den Anus-
getretenen ebenso wWw1e die Ansprüche dieses jene verloren
en Das Ge: über die Erhebung VOonNn Kirchenbeiträgen, GBl

and Österreich, 9 2 ADsS Z esLumMmM dagegen,
dalß die Kirchenbeitragspflicht dre1 Monate nach dem Monats-
ersten endet, der auf den Kirchenaustrıtt LOLST.

45) Fur CLE christlichen Bekenniftnisse kommt ın erster Linie
die Taufe 1n etiratc Darüber insbes. KöOöstler, Grundfragen, 134;
agen, De Fragen Der d1iıe Zulässigkeit de: Taufzwanges,
die ıch früher aus der gesetzlichen Religionsfolge der inder
ergaben, sind heute durch cie Bestimmungen des Reichsgesetzes
weggefallen Bezüsgl. der ruheren Rechtslage vgl Köstler, ‘ Ke-
ligion, 402

4(5) Vgl 2, ADs. D, des Kals. atentes VO ‚pr11 1861,
RGBIL 41 des Ges. V'OIN Maı 187/4, RGBl 6 des Ges

Marz 1590, RGBL Es handelt ıch hier einen
AusfAuß des Ausschließlichkeitsrechtes der Religionsgesellschaften
als relative Zwangsgenossenschaften; vgl Anm I, erner
Höslinger, Das Ausschließlichkeitsrecht der Religionsgesell-
schaften, Österr. Juristen-Ztsg. 194 7, Nr. 1  , Hussarek, Grundriß, 16,
E Köstler, Yundfragen, 137; eligıon, 358, 403.

Die staatlıch geregelte Religionszugehörigkeit muß sich nıicht
mıt der nach innerkirchlichem eC estimmten decken., Solche
ı1vergenzen ergeben sich insbes,. aus dem unauslöschlichen Merk-
mal der aufe nach katholischer Auffassung Der staatlich g_
„.regelte Kirchenaustrıitt MU. also ıicht immer innerkirchliche
Auswirkungen en Dies annn S 1n den Absicht des Aus-
tretenden liegen Vgl Hagen, FE} Hilling 1 TChiv ath
Kirchenrecht, 1933, 301 Ub die. Qualifizierung der Aus-
getreienen als are  er oder Apostaten. vgl agen,

den Ausschluß VO  5 ersonen Au  N der Kirche i1imm“t das
staatlıiıche Recht gleichfalls nicht Bezug; veal. auch agen, I



Höslinger, Religionszugehör1g ETr ung

47) In gewissen Fällen wurde dies schon früher zugelassen;
vgl östler, Religion, 404; OT Hinwels auftf Erlässe bezug!]. der
Anglikaner, PresbyterlJaner, Adventisten den Amtl. Nachrichten
der Nn.-o0. Landesregierung, 1934, 196, Wr D167ze@blatt1934, 4, (4, 157

48) Vgl
49) In Kuratelangelege a

ger1C} . ph;e;id:en el das Ver?ic‘ i „Pfiéggchafts-
50) Vgl Anm
51) Das esetz SLE NC d1e Pflicht auf, jJede eranderung in

der Zugehörigkeit einer gesetzlich anerkannten ' Religions-
gesellschaft der Behörde melden. Die Unterlassun. hat die

©Folge, daß die Veränderung fur den Sta: rechtlich bedeutungs-
108 1ST. wWwas sich iın Faäallen, 1n denen staatliche Normen auf die
Religionszugehörigke1it Bedacht nehmen, auswirken annn
1ın Angelegenhenten des Religionsunterrichtes, der Kirchen-
e1trage Das Vormundschaftsgericht zonnte daher us en
Cder rdnung dem Erziehung:sbepechtigten die Veränderungs- E  SA
meldung vorschreıiben.

52) Dies gilt insbesondere bezüglich der eIfugnN1sSse der ein-
schreitenden Personen oder der Tage, 910 die Z.Uu:  ung des
zwölfäahrıgen indes Q1S gegeben anzusehen LSt oder nicht; vel.
Her 3 9 (vorletzter ADs.)

DIie Frage, ob jemand be1l der Austrittserklärung sich ın einem
(zeistes- oder Gemütszustand befindet, welcher Cie eigene Uber-
ZEUSUNS ausschließt 4, ADS. 2! des Interkontfd. Gesetzes vgl.
1er Anm 43), ist, 1mM Zweifelsfal. VOoI der Kultusaufsichtsbehörde

entscheiden, da sich N1C| eine Streitigkeit handelft,
die aus dem Reichsgesetz selbst entsteht Im Verfahren VOLQL der
Kultusaufsichtsbehorde 1ST gemä. des Allgemeınen erwal-
tungsverfahrensgesetzes, GBI ’ ]edem Parteienstellung
und damıt auch Beschwerdelegitimation zuzuerkennen, der eın
rechtliches Interresse Gegenstande nat. In einem Ausitr1ıtts-
verfahren OM a1lso auch den Vertretern der gesetzlich anNneI-
kann'ten Religionsgesellschaften Parteienstellung Z weıil diese als
„relatıve Zwangsgenossenschafften‘ (S. Anm 46) jedenfalls ein: recht-
1Ches Interesse der Mitgliedschaft en ZUur Au{firecht-
erhaltung der auch früher anerkannten Parteienstellung der g-
setzlich anerkannten Religionsgesellsch: n bedarf Iso N1C:
de: Bestandes des Art. 3 des Interkonf. Gesetzes; vgl. Anm. AXI

Über den esuch des Religionsunterrichtes entscheiden die
Schulau£fsichtsbehörden, 1n erster Instanz Del Volks- und aupt-
schulen die Bezirksschulbehörde, be1 mittleren Schulen die
Landesschulbehörde. Die Schulaufsichtsbehörde nat mn Z weiıifels-
fäallen Aie Vorentscheidung der Kultusaufsichtsbehörde einzuholen

der Schul- Unterrichtsordnunsg, RGBL Vgl.
hier Anm.

53) Die 1mM Interkonfessionellen Gesetz (ATtT. und 1mM eichs-
Sesetz (S aufgestellte Altersgrenze (Vollendun. des Lebens-
jahres) bezieht sıch 1Ur auf die Bestimmun.: der Religionszugehö-
rigkeit, N1IC: auf die relig10se Erziehung überhaup Vgl CcCNar-
nagl]l, SWG rechtliche e  un des Religionsunterrichtes ach der
Reichsverfassung‘‘, Festschrift Porsch, Görres-Gesellschaft, 1923,.
S 105; ers, 164 Die Religionsmündigkeit un die damit Ver-
bundene Glaubensfreiheit der 14jährigen vgl. Anm. 39) hat 1U  —
insoweit auch eine Gewissensmündigkeit (Gewissensfreiheit) der
inderjährigen (im er VOI1l Dis Jahren) ZU  F olge, als.
„Theol,-prakt. Quartalschrift‘ ELE 1947.



eiztere uUurc die Wahl religionslosen Weltanschauung sich
den religiösen Einfiussen der Erziehungsberechtigten entziehen
können Ansonsten gilt die AT ADs des Staatsgrund-
SSEIzZES (S. 1er Anm 65) aufgestellte ege ber die Erziehungs-
gewalt. Ausnahmen VO:  . dieser konnen Ur C111 einfaches
esetz geschaffen werden. iıne solche Ausnahme tellen die oben
besprochenen Vorschrifiten uüuber den Besuch des KReligionsunter-
richtes dar Vgl auch Anm.

54) 1e 1er Anm. 3 9 In der AI teratur (insbesondere Pford-
ten, 45 zurückhaltend wohl mMI1 Rücksicht Qauft den Ca  - 745

des exX normilerten kirchlichen an
pun. en 47) WIrd darauf hingewilesen daß die Jters-
grenzen VO  - DZW Jahren niedrig angenNnNomMMeEe worden
Sind S1e erscheinen AIC 11U.  H— VO. erzieherischen, sondern uch
VOI juristischen Standpunkte AaUus bedenklich weıl 11 Nnkon-
SCUUCI1Z darstellt MinderJjährige e iNrer geistigen Unreife
strairechtlich als bedingt zurechnungsfähig anzusehen (S des
Jugendgerichtsgesetzes GB vgl Rıttler enrDuc
des Osterreichischen Strafrechts, 1933, 122),; andererseits S1IC
aber VO  5 wichtigen eiterlıchen kEkrziehungsrechten, die gerade für
die eistige Vollendung VO  5 Bedeutung SiNd, auszuschließen.

55) Die Geschichte des eligionsunterrichtes ÖOsterreich 151
dargeste bei Höslinger KRechtsgeschichte des katholischen-
Sschulwesens Österreich 19837

56) Der Bestimmung des 139, ABGB,, könnte derzeit bloß 1Ne
(relative) Wirkung Rahmen der staatlıchen chulpflicht UueT -
annnwerden; vgl Anm.

Dıe Auslegung, daß die Eltern den Kindern privaten eligion:;;-
unterricht angedeihen lassen MUSSECNHR, WeNnN eın schulmäßiger
Religionsunterricht nicht ra omm (Z weil gen der
Art des Bekenntnisses keine Orsorge dafür getroffen 1st oder
weil der Schüler abgemeldet wurde), 1sSt praktisch bedeutungslös,
da 61n olcher Privatunterricht NıCcC erzwingbar 1ST. Ahnliche
edanken bei Bartsch Klangs ommentar, 1/} 847 Köstler,
eligion, 401 Vgl 4 9 Abs der ul- und nterr -Ordnung,
RGBI NT Jer Anm 60)

57) In Z Abs des Reichsgesetzes ist besonders angeordnet,
daß während bestehender Ehe VO  ® keinem Eilternteil ohne cie
Zustiimmun des anderen esiumm werden kann, daß e1n Kind
V ON Religionsunterricht abgemeldet werden soll Die Hervor
hebung des Religionsunterrichtes dieser Gesetzesstelle 1st merk-
würdig, weil doch uch die übrigen Bestimmungen des esetzes,
die ganz allgemein VO.  o der religiösen Erziehung handeln, sich auf
den Religionsunterricht als el der religiösen Erziehung be-
ziehen. Aus diesem Passus wird schließen SC1INM, daß die übrigen
Bestimmungen des 2! Abs des Reichsgesetzes gleichfalls woOort-
lich auszulegen ind daß also der Satz .„Es annn VO.  i keinem
Elternteil ohne die Zusiimmung des anderen bestimmt werden,
daß das Kind anderen als dem ZU.  — e1t der Eheschließung
CM  CN ekenntnis Ooder anderen Bekenntnis als
bisher erzogen werde‘‘ sich NUur auft die ekenntniswahl bezieht
N1ıC eiwa auch auf die Intensıvıita der religiösen Erziehung ach
getroffener Bekenntniswahl. Hievon gilt 518 einzige Ausnahme
eben die Gesetz besonders erwannte Abmeldung VO. Religions-
unterricht Wenn 1n Kind keinem gesetzlich anerkannten Be-
kenntnisse angehört, annn VO. erziehungsberechtigten Eltern-
teil ohne die Zustimmung des anderen Teiles ZU. Religionsunter-
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richte anerkannten Bekenntnisse 1n der
meldet werden, weil die KErzjehungsgewalt UL das esetz n
bezüglich der Abmeldung eingeschränkt worden TSE Wenn eın
Kıiınd einer gesetzlich anerkannten Religionsgesellschaft nN1C. —-

gehört, 1sST VO: Religionslehrer (DZW. VO:  5 dem zuständigen
kirchlichen Fun  10NAr) a  an  1  , D Religionsunterricht
dieses Bekenntnisses eilnehmen arti. Die Staatsbehörde könnte
1er 1Ur 1ın Fällen, 1ın denen. verschiedene anerkannte Religions-
gesellschaften 1n Konkurrenz tiretien, eingreifen, weil die Besorgung
des Religionsunterrichtes grundsätzlich den Religionsgesellschaften
ıilDberlassen SC vgl. Anm. Ähnlich: Min.-Erl. vom Maı 1934,
Z} 94.26, abgedruck iım ÖOsterr. Katechetenrecht, 1939 45; BG
Krk 19395, Sig. 270

Auch der selbständige Vormund ı kann m1T Zustimmung des
Gerichtes ber den Besuch des Religionsunterrichtes verfügen (In

3 Abs des Reichsgesetzes 1st unter „rel1g1ı0se Erziehung‘‘ auch
der Religionsunterricht zu verstehen) E kann aber eın Kind, da:  >  x
bisher den Religionsunterricht esuchen a  e nicht auch
N1G m1t Zustimmung des erıclc VO Religionsunterric.
abmelden oder das Kind, WeNnn rechtmäßig abgemeldet WAar,
wieder anmelden, weil dies eine AÄnderung der schon estimmten
religiösen Erzıiehung ware, die ach dem Reichsgesetz UNZzZuUiass1g
1S%. die Meinung des aters oder der Mutter auch bezüglich
des Religionsunterrichtes 1m Sinne der Bestimmun: des S
Satz 1 des Reichsgesetzes maßgeben: ist wenn nämlich eın
Eilternteil nehben eiınem Vormund oder Kurator erziehungsberecht!
1St), ist zweifelhafit, weıl das SEeTz hier wieder VO  - der
Bestimmung des „Bekenntnisses’‘ un! N1C. VO.  e der Erziehung
schlechthin Spricht. In einem olchen Falle wohl das Gericht
be1l einungsverschiedenheiten entscheıden

Ihe Bestimmung des J ar (Berücksichtigung des Willens
Ger Zwölfährigen), hat hinsichtlich des Religionsunterrichtes die
Auswirkung, daß das Kind seinen Willen N1C. 1m eligions-
unterrichte eines anderen als 1n dem. des bisherigen Bekenntfinisses
unterrichtet werden arı Es kann aber gegen seinen Wiıllen ZU)
Unterricht ın seiner eligıon angemeldet der VOI diesem ntier-
TIG abgemeldet werden, weil sich solchenfalls 10ß eine
Intensivierung oder
handelt.

Restringierung der religiösen . Er;iehung
58) Anm.
59) Dieser atz kommt allerdings ın des Reichsgesetzes nicht

eindeutig ZU. Ausdruck, da dort NU.  — VOon der freien Bekenntnis-
wahl der Vierzehnjährigen die Rede ist (vgl. Scharnag!l, Die recht-
liche ellung des Religionsunterrichtes, 105) Auch die OrmMUu-
lierung des. des Schulgesetzes au 1939, GBL Nr 121,; 1sSt unklar.
Sie lautet AZIUT. Teilnahme lehrplanmäßigen Religionsunter-
rIcCHht: Gottesdiensten, Andachten und äahnlichen religiösen Ver-
anstaltungen arf keıin Schüler ge: werden. Es bedartf
jedoch FA  (a Vermeidung VO.  [ torungen des Schulbetriebes einer
ordnungsmäßigen Abmeldung der Schüler Hre die azu berech-
tıgien Personen. Die Nichtteilnahme religioösen Veranstaltungen
aller Arı arf sich auft die Beurteilun des Beitragens und des
KHortganges der . Schüler V1T die Schule Nn1ıC. auswirken. Be-
deutet der atz Gewissensfreiheit auch f{Ur Schüler unter

Jahren? Stellt der KtZ bloß eine Ordnungsvorschrift ohne
die Folgerung dar, daß Unmündige „religiösen Veranstalftunge:

denen offenbar auch der Religionsun_terricht gezählt wird
16*



von den Erziehungsberechtigten gezwungen werden dürfen? Diese
Fragen wurden selbst 1n der nationalsozialistischen Ze1t nicht be-
jaht In dem Erl. vom 1938 Vdgbl.:' d Mın innere
kulturelle Nr 61) wurde in Anlehnung einen Erl des
Reichserziehungsministers ScCAhON VOL dem Schulgesetz angeordnet,
daß die Schuler erst UrCcC die Abmeldung VO.  - der eilnahme-
püicht befreit werden und daß die Schüler Sich selbst erst ach
Erreichung des Lebensjahres abmelden können. Dieser TIa

der auch dem Ortlau: des Schulgesetzes ais Vorbild diente
hat ebenso w1e die anderen Eirlaässe Aaus der nationalsozialistischen
e1it bDer den Religionsunterricht N1C qls rezipilert gelten,
weil siıch dabei N1C Verordnungen 1mMm Sinne des ecnts-
überleitungsgesetzes handelt (sie tanden ZU  — Ze11 inNres nNkrafit-
retens mit dem materiellen ec in Österreich 1n Widerspruch,
ein1ige SINd Bgar N1IC. publiziert worden); vgl Anm. und

Dıe Untersuchung der ra uüuber die Dmeldeberechtigung der
Schüler Der Te hat in der Praxıs keine 160} Bedeutung,
weil solche Schüler Adus der Religionsgesellschaft selbst austreten
zonnen und sıch aut diese Art jedenfalls VO  5 der Pfilicht Z
Besuche des Keligionsunterrichtes befreien können; vgl Anm

In Übereinstimmung Nnı der AaUus der natlıonalsozlalistischen eit
uberkommenen Kechtslage wurde ın dem Tri9a des Staatsamtes
für Volksaufklärung eic VO 1'945, Ar 505 (abgedruckt iM

des Landesschulrates N< Nr 4./1945 un 1ım Wiener

bekanntgegeben:
Diözesanblatt 1945, 10, 24) Lolgendes als vorläufige egelung

Der Unterricht 1n elıgion ISt mi1t den Kinschräankungen der
Punkte und Pflichtgegenstand Volksschulen, Hauptschulen,Sonderschulen und NMlıttelschulen Gymnasium, Realgymnasium,KRealschulen, Lehrerbildungsanstalten).

Die Eltern SiNd berechtigt, anlaßlich der Wiederaufnahme
des Schulunterrichtes und weiterhin eweils VOL Beginn des 1=
jJjJahres ihre Kinder on der eilnahme KReligionsunterrichte
abzumelden.

Nach Vollendung des Lebefisj ahfes 1ST der Schüler selbst
berechtigt, den genannten Terminen seine eilnahme abZzu-
melden.

Nähere Aufklärungen die 1er schon berücksichtigt wurden)gab der Krl des MIIU. VOo 111 1946, Zn (Min.-1946, Nr 64)
60) Vgl der s und Unterrichtsordnung, RGBI 159 aus

1905 Diese Bestimmung STEe 1mM inklang mi1t Art E Abs Zdes taatsgrundgesetzes, welches besagt „ FÜr den Keligionsunter-T{ 1ın den Schulen ist VOLL der betrefifenden irche oder Keligions-gesellschaft orge 71 tragen.“ nter Bedachtnahme auf Art sSinddarunter y  E gesetzlich anerkannte Kirchen oder Religionsgesell-schaiten verstehen
61) Die Bestimmung des des Schulgesetzes Adus 1939, GB E

„Die Besorgung und Durchführung des Religionsunterrichtes wird
1ım Verwaltungswege eregelt“ und die des „DIie UIS1LC Der
den Religionsunterricht wird VO  ® den staatlichen Schulbehörden
ausgeübt‘‘ SOowie die ın diesem Sinne eEersgansenen Erlässe Aaus der
natlonalsozialistischen e1it sSiınd durch die uneingeschränkte In-kraftsetizung des Art des taatsgrundgesetzes (S Anm 50)anläßlich des Wirksamwerdens des Bundesverfassungsgesetzes 1929(vgl hiezu Anm 66) ın der Hinsicht eingeschränkt worden, daßder Rgaligionsunterricht wi_eder VO  5 den gesetzlich 'gnerkannten



äirchen und Religionsgesellschaften „besorgt‘“ wird, womit die
Erteilung, Leitung und unmittelbare Beaufsichtigung des ntier-
richtes, die Mitwirkun. De1ı Bestellung der Religionslehrer („missio
Canonica‘‘), die Gestaltung des Unterrichtes un: der Lehrbücher,
die Vertreiung 1n den staatlichen Schulbehörden verbunden 1S%t,
wıe der Rechtslage 1 Sinne des Ges VO: 1863, RGBIl
(wodurch grundsätzliche estimmunge Der das Verhältnis der
Schule ZU  — irche erlassen wurden) und des J, Abs 1 des
Reichsvolksschulgesetzes, RGBI NrT. aus 1369, un des Art. VI,

E Abs E Z I, 4, I des Konkordates 1934 entspricht (vgl. HOos-
linger, Rechtsgeschichte, 106 E} Die allgemeine staatliche
Schulaufsich (Art. E ADs. des Staatsgrundges.) bezieht sich
jedoch auch weiterhin äauf den Religionsunterricht.

ıe Bestimmung des des Schulgesetzes 1939 A‚Die 1n der
Seeisorge hauptberuflich wirkenden Geistlichen, die 1mMm Relig1ions-
unterrichte verwendet werden, erhalten für diesen Unterricht
keine ergutun ıne allfällıge Entlohnung eses Unterrichtes
He die Kirche wird hiedurch nN1ıC. berührt“ und die des

onsunterrichtes und ZU  F TeilnahmeALUr rteilung des Religı1ı
taltungen dürfen Schulleiter und Lehrersonstigen religiosen Verans

nicht ge  n werden‘“ wurden ın ihrem Bestande ure das
Wiederaufleben des ATT. des Staatsgrundgesetzes nNn1€e. berührt.

Gemäß dieser Rechtslage hat der Erl des Staatsamtes VO

1945 (S. Anm. 59) verfügt*  x  Kirchen. und } Réiigiö£séé  sellschaf‘  ten ,;5ésofét“ wird,  womit die  Erteilung, Leitung und unmittelbare Beaufsichtigung des Unter-  richtes, die Mitwirkung bei Bestellung der Religionslehrer („missio  ‚.canonica‘), die Gestaltung des Unterrichtes und der Lehrbücher,  die Vertretung in den staatlichen Schulbehörden verbunden ist,  wie es der Rechtslage im Sinne des Ges. vom 25. V. 1868, RGBI. 48  (wodurch. grundsätzliche Bestimmungen über das Verhältnis der  Sehule zur Kirche erlassen wurden) ‚und des 8& 5, Abs. 1—4, des  Reichsvolksschulgesetzes, RGBl. Nr. 62 aus 1869, und des Art. NI  8 1, Abs. 1, 2, 3, 4, 5, des Konkordates 1934 entspricht (vgl. Hös-  .linger,  Rechtsgeschichte,  S  Die  allgemeine staatliche  Schulaufsicht (Art. 17, Abs. 5 des Staatsgrundges.) bezieht sich  jedoch auch weiterhin auf den Religionsunterricht.  Die Bestimmungen des 8 3 des Schulgesetzes 1939: „Die in der  ‚Seelsorge hauptb  eruflich wirkenden Geistlichen, die im Religions-  unterrichte verwendet werden,  erhalten für diesen Unterricht  keine Vergütung. Eine allfällige Entlohnung dieses Unterrichtes  ‚durch die Kirche wird hiedurch nicht berührt“ und die des 8 4:  onsunterrichtes und zur Teilnahme an  „Zur Erteilung des Religi  taltungen dürfen Schulleiter und Lehrer  ‚sonstigen religiösen Verans  nicht gezwungen werden‘“ wurden in ihrem Bestande durch das  Wiederaufleben des Art. 17 des Staatsgrundgesetzes nicht berührt.  Gemäß dieser Rechtslage hat der Erl. des Staatsamtes vom  7 NI 1945 (s. Anm: 59) verfügt: ... 4. Für das Stundenausmaß  sind die letzten Lehrpläne vor der Okkupation Österreichs grund-  ‚sätzlich maßgebend. Bei Not- und Wechselunterricht kann im Ein-  vernehmen mit der betreffenden Kirchenbehörde die Schulbehörde  ‚eine Verringerung des Stundenausmaßes verfügen... 6. Die Reli-  gionslehrer werden von der zuständigen Kirchenbehörde bestellt.  7. Neubestellte Religionslehrer werden nicht vom _ öffentlichen  ‚Schulerhalter besoldet. Religionslehrer jedoch, die bisher vom  öffentlichen Schulerhalter besoldet wurden, bleiben diesem gegen-  über die gehaltsrechtlichen Ansprüche gewahrt. Die Weiterverwen-  ‚dung solcher Religionslehrer erfolgt im Einvernehmen der zustän-  .digen Kirchenbehörde mit dem öffentlichen Schulerhalter. 8. Zur  Erteilung des Religionsunterrichtes können auch weltliche Lehrer  verwendet werden, die sich dazu bereit erklären; hierdurch darf  jedoch ihr sonstiger Dienst nicht beeinträchtigt werden.  62) Nach der derzeitigen Rechtslage ist in Zweifelsfällen nur  die staatlich festgestellte Religionszugehörigkeit maßgebend; vgl. 49  .der Schul- und Unterrichtsordnung.  63)  Eine formelle Abmeldung kommt nur in Frage, wenn der  ‚Schüler weiterhin  der betreffenden Religionsgesellschaft angehört.  Wenn er aus der Religionsges  ellschaft austritt, ist Religion für ihn  Der Schüler kann aber mit Zustim-  nicht mehr  Pflichtgegenstand.  mung des Religionslehrer  < oder dessen kirchlichen Vorgesetzten  auch trotz Austrittes aus der Religionsges  ellschaft oder trotz Ab-  meldung am Religionsunterricht teilnehmen; vgl. Anm. 57. Eine  Anmeldung zum Religionsunterricht kommt auch ‘ nur in Krase,  wenn der Schüler bei Weiterbestand der Religionszugehörigkeit  abgemeldet wor  den war. Im Falle des Eintrittes in eine Religions-  gesellschaft hat er kraft Geset:  z den Pflichtgegenstand Religion zu  besuchen. Zu diesem Zwecke wurde auch in dem Erl vo  M 18  1946 (s. Anm, 59, letzt. Abs.) angeordnet, daß die Schulleitungen  den Wechsel der Religionszugehörigkeit der Kinder sogleich zu  berücksichtigen haben und daß die Erziehungsberechtigten selbst  solche Veränderungen den Schulleitungen anzuzeigen haben.Fur das Stundenausmaß
ind die eizten Lehrpläane VOL der kkupation Österreichs grund-
sätzlich maßgebend. Be1l Not- und Wechselunterricht annn 1mM Eın-
vernehmen mM1 der betreffenden Kirchenbehörde die Schulbehörde
eiıne Verringerung des Stundenausmaßes verfügen. Diıie Reli-
gionslehrer werden VO  > der zuständigen Kirchenbehörde bestellt.

Neubestellte Religionslehrer werden nicht VO. öffentlichen
Schulerhalter besoldet. Religionslehrer jedoch, die bisher VO
öffentlichen Schulerhalter besoldet wurden, bleiben diesem CR
uüuber die gehaltsrechtlichen Ansprüche gewahrt. Die Weiterverwen-
dung solcher Religionslehrer erfolgt 1m Einvernehmen der zustan-
en Kirchenbehörde m1T dem öffentlichen Schulerhalter. Z
Erteilung des Religionsunterrichtes koöonnen auch weltliche ehrer
verwendet werden, die sich azu bereiıt erklären; hierdurch arfi
jedoch 1: Sonstiger 1enst nicht beeinträchtigt werden.

62) Nach der derzeitigen Rechtslage 1ST ın Zweifelsfällen NUr

die staatlich festgestellte Religionszugehörigkeit maßgebend; vgl.
der ul- und Unterrichtsordnung.

63) ine formelle Abmeldung kommt NU. iın Frage, wenn der
Schüler weiterhin der betreffenden Religionsgesellschaft angehör
enn Aaus der Religionsgesellscha{ft austrıtt, 1S%E elıgıon für ihn

Der Schüler annn aber m1T Zustim-nNnıCcC mehr Pflichtgegenstand.
mung des Religionslehrer oder dessen kirchlichen Vorgesetztien
auch TOLZ Austrıttes aus der Religionsgesellschaft oder TOLZ Ab=
meldung Religionsunterricht teilnehmen; vgl Anm. iıne
Anmeldung ZU Religionsunterricht omm : auch NUr 1n ra
WwWenn der Schüler be1l Weiterbestand der Religionszugehörigkeit
abgemeldet WOLden WarL. Im Falle des Eintrittes 1ın eiıne e11g10NS-
gesellschaft er krafit ese den Pflichtgegenstand Religıion
EeSUC.  nN. Z diesem Zwecke wurde auch ın dem Erl E  —
1946 (sS. Anm 5 9 eiz ADbs.) angeordnet, dal die Schulleitungen
den echsel der Religionszugehörigker der Kinder sogleic. Z}

berücksichtigen en und daß die Erziehungsberechtigien selbst
solche Veränderungen den Schulleitungen anzuzeigen en.



De che Reli-—ın nde der
gionsunterrichtes 1STt denFallen Reli onswechsels keinen.
Termiın geknünpft, ebenso N1ıC.die Wiederanmeldungs. Lediglich.
clie Abmeldung arti 1U  en Schuljahrsbeginn erfolgen, weil
dieser eit die Gestaltung der Stundeneinteilung die Kenntnis
Mindestzahl der eilnehmer erfordert

Vom Religionsunterricht können Schüler die diesen Unterricht
esucnen hätten ber Verlangen des Religionslehrers usSsge-

schlossen werden wenn diese Schulstrafe VO Unterrichtsmini-
Ster1um als zulässi erklart Wwird

64) IS handelt sich 1i1er all des „relativen ul=
zwanges‘‘.

Derzeit. gilt Osterreich och das eutsche Reichsschulpflicht-
SEesetTZ, GB and Österreich, (Sd 12, 1 ferner E
Durchführungsverordnung 12} Ziur Bestrafung der 111
versaum111ss ist die Bezirksschulbehörde nNstanz zuständig;

und letzte nNnstanz 1st die Landesschulbehörde. Vgl Anm. O2
eifzter Dsatz

Auch Privatschulen m1T Öffentlichkeitsrecht, die schulpflichtige
1nder aufnehmen, INUSSEeN den Pflichtgegenstand eligion führen.
Vgl Sche  auer andDuCc. der Reichsgesetze etfc ber das Olks-
schulwesen, E: 4924 Eirforderlichenfalls sind Privatschuler urı
eligionsunterricht Oöffentlichen Schulen zuzulassen Verw.
Erk. SIg ([A] aus

Diıie derzeitigen Schulpflichtbestimmungen gelten N1ıeC für AUSs-
länder (S des Reichsschuhlpflichtgesetzes, dazu Erläuterungserlaß
im Mın_Vg 105/1939).

65) Pkt. des Erl des Staatsamtes VO. 1945 (sS Anm. 59)
C111 religionsunmund1ger Schüler den rel  igiösen UÜbungen

eilnehmen sol1l, entscheiden Sinne des Reichsgesetzes die Br=-
ziehungsberechtigten Die Zustiimmung der 12Jährigen Schuler ist.
NC erforderlich vgl Anm. 30) Fur die eilnahme 1sSt 1Ne
besondere An- Oder Abmeldung nicht vorgesehen Nach dem Wort-
laut des des Schulgesetzes 1939 (vgl Anm. 99) War 1es
zweifelhafit el ber auch die ra ob C1IH unmündiger Schüler
VO  5 den Erziehungsberechtigten ZU.  F Teilnahme den religiösen
Übungen CZWUNZSCN werden könne Diese Zweifel Sind MO die
uneingeschränkte Inkraftsetzung des Art des Staatsgrund-
esetzes „Nieman annn kirchlichen Handlung oder ZU  D
eilnahme kirc  ıchen Feierlichkeit ezZzwungen werden,
1NSOrerne N1IC der ach dem (Gesetize hiezu berechtigten ewalt

anderen untersteht‘‘ überholt (Vgl Erk Verfi 16
SIg 799 auch Anm 06.) Y 6 nna und das usmaß der

religiösen Übungen Bereich der Schule werden VO  5 der Kirche
Eınvernehmen mi1t der staatlıchen Schulbehörde Testgelegt

Vgl Höslinger, Rechtsgeschichte, 109, Anm 22, 116;) ıne GQeT=
artıge Regelung stellt der T1a des MI£IU uüuber das Schulgebet
dar 1946, A 21053/I111/10/46, abgedruckt Wiener
Diozesanblatt 1946, 109), welches N Klassen der Pflicht-
schulen Beginn un nde des Unterrichtes verrichtet WIr  ;

denen die enrza der Schuler VOIL eligionsunterricht der
christlichen ekenntnisse N1C. abgemeldet ist und sonach diesen
Unterricht besucht.

(36) Die Beschränkungen des häuslichen Unterrichtes durch
des Keichsschulpflichtgesetzes (S. Anm. 64, der häusliche Unterricht.

E



den ersten V1e Schulstufen erschwert und anderL  sind ULC. LU) ULLNML CGALANM  im Rahmen des Bundenungen aus der nat.-soz. Zeit
Verfassungsgesetzes 1929 erLIo.  S uneingeschränkte Inkraftsetzung
des ATrt es Staatsgrundgesetzes (ZDeEr häusliche Unterricht
unterliegt keiner olchen Beschränkung‘‘) weggefallen. Durch das
Verfassungs-Überleitungsgesetz, , Art. E: ilt das
Bundes-Verfassungsgesetz 1929 gegenüber en resetzen aus der
nationalsozialistischen Zeıt als lex poster1ıOr Z„ vgl. CT ÖsterrJuristen-Zeitung, 1946, 105, 106

67) Vgl Anm. 3B, 39;,
68) Hier gilt 148 ARGB Der ater er der sonstige

ziehungsberechtigte annn seın noch unmündiges Kind dem
Stande, elchen für asselbpe angemesSssech ndet, erziehen; aber
ach erreichter Mündigkeit annn däas Kind, wenn eın Ver-
lJangen nach eıner anderen, seiner Neigung un seinen Fähigkeıiıten
mehr angemessecnen Berufsart dem ater (Erziehungsberechtigten)
fruchtlos vorgetiragen hat, eın esuch VOL das ordentliche Gericht
bringen, welches mi1t Rücksicht auf den anı auf das Vermögen
und die Einwendungen des aters VOLIl Amits daruber Z
erkennen hat.

69) Vgl Anm. 39; d
70) Kapitel 5W vgl auch Anm. pZ 29 Z 36:

71) Vgl des Reichsvolksschulgesetzes, RGBIL 62/1869 „Die
VYolksschule hat die Au{fgabe, die Kinder sittlich-relig1Öös 711
ziehen. .. .. ebenso lau GBIL. 1934,
NT. 198 (&

tet die Mittelschulverordnung,

Die Bestimmung. des 8 6 d Reichsgesetzes ber die Gleich
stellung einer nicht bekenntnismäßigen Weltanschauung mMi1t dem
Begriff „rel1g1i0ses Bekenntnis‘“ gilt NUur TÜr kragen Aul  N diesem
Keichsgesetz, nicht aber auch IUr die uslegun:  :  g der Schulgesetze.

ffentlichen Schulen sind_ zulässig, daReligiöse Symbole 1n den
S1e die Gewissensfreiheit Andersgläubiger N1C: beeinträchtigen
vgl Anm. In dieser Hinsicht en die Schulbehörden Ent
scheidungsrecht vgl BeschlLl. des Verw. VO.: 1893
DE 1436; Sig. der Judikate VOIN Fritsch. artıg, NT. 303) Nach
dem Erl des MIU. VO VI 1946, Zl (abgedruckt 1
Wiener Diözesanblatt 1946, 109) ist die Anbringung des
kKkreuzes ın allen jenen Klassen der Pflichtschulen vorzusehen,
denen die Mehrzahl der Schüler VO.: Religionsunterricht de
christlichen Bekenntnisse N1IC. abgemeldet 1st.

72) Die gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgemein
schaften en gemäß Art des ' Staatsgrundgesetzes das VGL

fassungsmäßil. gewährleistete ec autf Besıitz und enNnu. ihre
Unterrichtsanstalten un das SC Unterrichts- und Erziehungs
anstalten Z gründen und diesen Unterricht zu erteilen, soferne.
die Befähigung er ehrpersonen 1ın gesetzlicher e1ise NaC.
wıesen ist Artıar ( Die bezüglichen Beschränkungen in der natıo
nalsozialistischen eit SiNd ME das uneingeschränkte nkraft
treten des Staatsgrundgesetzes vgl Anm. 56) weggefallen Auc
1m aatsvertrag VO.:  5 ST ermaın (Art. 67) ist autf konfessionelle
Erziehungsanstalten (der religiösen Minderheiten) eZU: genommen
vgl Köstler, eligion, 405) Staatliche Erziehungsaufgaben übt die
Kirche auch 1ın Gefangenenhäusern, Besserungsanstalten und Heıl
anstalten aus, vgl ArTrt. Z des / Konkordates 1934 Das Bean



Pastoralfra

standungsrecht der Katholischen Kirche bezüglich Mißstände
religiös-sittlichen en der katholischen Schüler (Zusatz-Proto-
oll Z711 VT VI; des Konkordates) und-der Schutz der kirchlich
anerkannten katholischen Jugendorganisationen (die, WEn S1e
einen e1il der Katholischen ktion bilden, VO staatlichen Vereins-
Sesetz ausgenOoMM : SiNd, vgl. Zus.-Prot ATtU DAEN des Onkor=-
ates; Adamovich, Grundriß, Aufl. 294/2) liegen gleichfalls
11 ahmen des staatlıch anerkannten Erziehungsrechtes der irche

Pastoraliragen
Gedanken ZU. relı  .n  sen age der Gegenwarrt, Oft kannn d.  ®)

unter Mitbrüdern die olgende a  e hOören: ‚„‚Nlan HWat immer die
eute VOL SICH, die ohnehin gJaäubig SINd; d1ie anderen, die AAIL:
notwendigsten brauchten, S1Nd N1Ie da C6 Das L1 in Stadten
und auch 1n arl  en weıthıin Die Getreuen kommen OtiLtes-
dienst und Predigt, die anderen fehlen Dıesen (;etreuen abe ich

neulich einmal gesagTt, sıe sollen sich EWU. werden, daß S1Ee
1ne Minderheit Sind. 1ele SINd 1n den vergangenen Jahren Au  N
der iırche ausgetreten Aber ebenso viele Sind, ohne ausgeitreien

Se1N, innerlich abgefallen. Sie en eın Bedürinis menNr, sSıch
religiösen Leben ZIU beteiligen, we1l innen wesentliche Glaubens-

wahrheiten mehr oder weni1ger entschwunden SINd. Sıie S1Nd TaAt-
sachlich „gottgläubig‘“ ohne christliches ekenntnı1ıs Stadtpfarrer
Joseph YTNST ayer AU!  N Wiıen nat 1n Salzburg 1ın einem Referat
gesagt, Cal Christengemeinde und Kultgemeinde weitgehend aus-
einandertfallen Vier Funitel der Yısten (In unseceren Städten)
en 1n einem innerkirchlichen Schisma, ohne Verbindung m1t
der Hılıerarchie un dem resbyter1um, Ja oft iın Feindschafit Z
ihm un 1n deutlicher, gewollter Distanz der ScChar, die den
Gottesdienst feiert In der überwiegenden Mehrheıit der TYTısten-
gemeinde reıben innerkirchliche Häresien 1Nr Unwesen  ‘9 die eın
anderes Christentum als das oifizielle und wahre IUr wahr nhnaltenPastoralfra  Stähdungéi‘échf_ dér K'é;éffiolis'éhen‘f 'Kn‘ché ‚bézüéhcfi _M1ßstänä.é 1m  religiös-sittlichen Leben der katholischen Schüler (Zusatz-Proto-  koll zu Art. VI, 8 2 des Konkordates) und der Schutz der kirchlich  anerkannten . katholischen Jugendorganisationen (die,  wenn sie  einen Teil der Katholischen Aktion bilden, vom staatlichen Vereins-  gesetz ausgenommen sind, vgl. Zus.-Prot. zu Art. XIV des Konkor-  dates; Adamovich, Grundriß, 3. Aufl. S. 294/2) liegen gleichfalls  im Rahmen des staatlich anerkannten Erziehungsrechtes der Kirche.  Pastoralfragen  . Gedanken zur religiösen Lage der Gegenwart. Oft kann man  unter Mitbrüdern die folgende Klage hören: „Man hat immer die  Leute vor sich, die ohnehin gläubig sind; die anderen, die uns am  notwendigsten brauchten, sind nicht da.‘“ Das trifft in Städten  und auch in Märkten weithin zu. Die Getreuen kommen zu Gottes-  dienst und Predigt, die anderen fehlen. Diesen Getreuen habe ich  nun neulich einmal gesagt, sie sollen sich bewußt werden, daß. sie  eine Minderheit sind. Viele sind in den vergangenen Jahren. aus  der Kirche ausgetreten. Aber ebenso viele sind, ohne ausgetreten  zu sein, innerlich abgefallen. Sie haben kein Bedürfnis mehr, sich  am religiösen Leben zu beteiligen, weil ihnen wesentliche Glaubens-  wahrheiten mehr oder weniger entschwunden sind. Sie sind tat-  sächlich „gottgläubig‘, ohne christliches Bekenntnis. Stadtpfarrer  Joseph Ernst Mayer aus Wien hat in Salzburg in einem Referat  gesagt, daß Christengemeinde und Kultgemeinde weitgehend aus-  einanderfallen.. Vier Fünftel der Christen (in unseren Städten)  leben in einem innerkirchlichen Schisma, ohne Verbindung mit  der Hierarchie und dem Presbyterium, ja oft in Feindschaft zu  ihm und in deutlicher, gewollter Distanz zu der Schar, die den  Gottesdienst feiert... In der überwiegenden Mehrheit‘ der Christen-  gemeinde treiben innerkirchliche Häresien ihr Unwesen, die ein  anderes Christentum als das offizielle. und wahre für wahr halten  ‚.. („Heiliger Dienst‘“, Werkblätter, Folge 3/4).  Haben wir diesen qualvollen Zustand nicht schon Jahre vor  dem. letzten großen Abfall gespürt? In einem Aufsatz „Zwei Welten“  habe ich damalsı schon die Lage geschildert, wie sie wirklich war  und heute noch ist. In der Auslegung zu Apok 11, 1—2 schreibt  Dr. P. Ketter in Herders Bibelkommentar Worte, die so treffend wie  nur möglich die religiöse Situation der. Gegenwart umreißen: „Die  Religion wurde ihnen nie zur umformenden Lebenskraft. Sobald  sich darum die äußeren Verhältnisse, von denen sie eine Zeitlang  mitgetragen wurden, änderten, löste sich wie von selbst ihre  lockere Verbindung mit der Kirche, und sie gingen zu denen über,  zu denen sie innerlich stets gehört hatten. Diese Psychologie des  Abfalls macht es ohne weiteres verständlich, daß fast über Nacht  weite Bezirke für die Kirche verlorengehen, weil schon lange kein  übernatürliches Leben mehr darin pulsiert, sondern nur äußere  Bindungen den Schein erwecken  etwas.‘“  ‚ als bedeute die R_eligion noch  Das sind die zwei Welten: die große Welt der Namenchristen  und die kleine Minderheit der lebendigen Christen, die „Kult-  gemeinde“, wie sie Pfarrer Mayer nennt. Immer deutlicher kristalli-  siert : sich . dieser Gegensatz. heraus. Es kommt einem manchmal  Vvor, a;5' >stür;den wir . vor eir3em unaufhaltsamen Abbröclgelungs-„mMeiliger 1enst‘‘, Werkblätter, Folge 3/4)

Haben W1Lr diesen qualvollen Zustand N1IC schon Jahre VOL
dem. etzten großen Dfall gespurt? In einem ufisatz „Z4Wwel Welten‘‘
abe ich: damals Sschon die Lage geschi  ert,; wıe S1e WITLC  16 War
Uund heute och IST. In ET Auslegung Apok 11; 1 SCATre1
Dr etter iın Herders ibelkommentar orte, die reffend wie
1Ur möOöglich die religiöse Situation der Gegenwart umreißen: „Die
Religion wurde hnen nıe ZU.  H— umformenden Lebenskraft. Sobald
Sich darum die außeren Verhältnisse, Von denen Ss1e eiNe Zeitlang
mitgetragen wurden, anderten, löste sich W1e VO  5 selbst iıhre
lockere Verbindung mit der irche, und S1e gingen denen üDer,
Z denen S1E innerlich STEeis gehoört hatten Diese Psychologie des
Abntfalls macht ohne welteres verständlich, daß Last ber aCc.
weilte Bezirke für die 1r verlorengehen, weil SCAhON lange keıiın
übernatürliches Leben menr darın pulsiert, sondern IU außere
Bindungen den Schein erwecken
LWwWas. *

als bedeute die gligion och

Das S1iNnd die zwel Welten die große Welt der Namenchristen
und die kleine Minderheit der lebendigen Christen, die „Kult-
gemeinde‘‘, WI1e sS1e Pfarrer ayer nennt. Immer deutlicher kristalli-
s1ıer” sich  dieser Gegensatz heraus Es ommt, eınem manchmal
VOor, als >stür;den WITr VOor eir3em unaufhaltsamen Abbröcäelungs-


